
Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

14. Landschaftsversammlung 2014-2020

 An die Mitglieder 

des Gesundheitsausschusses

Köln, 01.09.2017
Frau Groeters 
Fachbereich 81

Gesundheitsausschuss

Freitag, 15.09.2017, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 17. Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr.: 0221/809-2241. 

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend 
der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertreterin oder ein 
Vertreter rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 16. Sitzung vom 19.05.2017   

3. Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender 
Mainstreaming 2014-2016
Berichterstattung:  Frau Mäckle, Leiterin der LVR-
Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 

14/2161 K 

4. Der neue Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen, 
seine Bedeutung für den LVR sowie Bezugspunkte zur 
Staatenprüfung UN-Behindertenrechtskonvention (Follow 
Up-Vorlage Psychiatrie)
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

14/2174 K 

 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

5. Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen der 
ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 
SGB IX n.F. und den KoKoBe/ SPZ
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Lewandrowski

14/2082 K 

6. Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2016
Berichterstattung:  ELR Limbach

14/2006 K 

7. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

8. Beschlusskontrolle   

9. Mitteilungen der Verwaltung   

10. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

11. Niederschrift über die 16. Sitzung vom 19.05.2017   

12. Personalmaßnahmen   

12.1. Bestellung zum Stellvertreter der Pflegedirektion im 
Klinikvorstand der LVR-Klinik Bonn
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

14/2205 B 

12.2. Wiederbestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen 
Direktion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Düren
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

14/2220 B 

12.3. Wiederbestellung zum Pflegedirektor im Klinikvorstand der 
LVR-Klinik Mönchengladbach
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

14/2183 B 

13. Zielplanung der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

14/1948/1 B 

14. Bericht über die Umsetzung des 
Gesamtfinanzierungsplans für den LVR-Klinikverbund  
(492 Mio. € Programm)
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

14/1890/1 K 

15. Maßregelvollzug   

15.1. Aktueller Bericht
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

  

15.2. Belegungssituation im Maßregelvollzug
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

  

16. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

17. Beschlusskontrolle   

18. Mitteilungen der Verwaltung   



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

19. Verschiedenes   

 
 

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

S c h u l z



TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung
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14. Landschaftsversammlung 2014-2020

Niederschrift
über die 16. Sitzung des Gesundheitsausschusses

am 19.05.2017 in Köln, Landeshaus

- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dickmann, Bernd
Herbrecht, Wilhelm
Hohl, Peter für Schavier, Karl
Loepp, Helga
Meies, Fritz stellvertretender Vorsitzender 
Mucha, Constanze
Nabbefeld, Michael
Naumann, Jochen
Dr.  Schlieben, Nils Helge

SPD

Arndt, Denis
Ciesla-Baier, Dietmar
Heinisch, Iris
Kiehlmann, Peter
Nottebohm, Doris für Berten, Monika
Recki, Gerda für Schulz, Margret
Schmidt-Zadel, Regina

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Barion, Katrin
Beck, Corinna
Kresse, Martin

FDP

Grün, Rainer
Dr.  Strack-Zimmermann, Marie-Agnes

Die Linke.

Hamm, Gudrun

Freie Wähler/Piraten

Alsdorf, Georg
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Verwaltung:

Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin "Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen"
Lüder, LVR-Fachbereichsleiter "Maßregelvollzug"
Dr. Möller-Bierth, LVR-Fachbereichsleiterin "Personelle und organisatorische Steuerung"
Stephan-Gellrich, LVR-Fachbereichsleiterin "Planung, Qualität und 
Innovationsmanagement"
Thewes, LVR-Fachbereichsleiter "Wirtschaftliche Steuerung"
Dr. Hufnagel, LVR-Fachbereich "Maßregelvollzug"
Landorff, LVR-Fachbereich "Kommunikation"
Groeters, LVR-Fachbereich "Personelle und organisatorische Steuerung" (Protokoll)

Gesamtpersonalrat:

Plenge, Gesamtpersonalrat (bis TOP 9)
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 27.03.2017   

3. Flüchtlingshilfen des Landschaftsverbands Rheinland – 
Bericht über die Umsetzung der Maßnahmen in 2015 und 
2016

14/1929 K 

4. Informationsreise des Gesundheitsausschusses nach 
Südwürttemberg und in den Kanton Thurgau vom  
20. bis 22.06.2017

14/1942 K 

5. LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention: Entwurf  
Jahresbericht 2016

14/1816 K 

6. Sachstand zur "Ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung" nach § 32 SGB IX

14/1930 K 

7. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

8. Mitteilungen der Verwaltung   

9. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

10. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 27.03.2017   

11. Personalmaßnahmen   

11.1. Bestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen Direktion 
(Schwerpunkt Klinik und Versorgung) im Klinikvorstand 
des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf -

14/1784 B 

11.2. Bestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen Direktion 
(Schwerpunkt Lehre und Forschung) im Klinikvorstand des 
LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf - 

14/1785 B 

11.3. Bestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen Direktion im 
Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen - Kliniken und 
Institut der Universität Duisburg-Essen -

14/1971 B 

11.4. Wiederbestellung zum Stellvertreter der Kaufmännischen 
Direktion in den Klinikvorständen der LVR-Klinik Viersen, 
der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen und der LVR-Klinik 
Mönchengladbach 

14/1970 B 

12. Zielplanung der LVR-Klinik Köln 14/1948 B 

13. Bericht über die Umsetzung des 
Gesamtfinanzierungsplans für den  
LVR-Klinikverbund (492 Mio. € Programm)

14/1890 K 
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14. Maßregelvollzug   

14.1. Aktuelle Entwicklungen im Maßregelvollzug   

14.2. Belegungssituation im Maßregelvollzug   

15. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

16. Mitteilungen der Verwaltung   

17. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 09:30 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 10:00 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 10:30 Uhr

Ende der Sitzung: 10:30 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt der stellvertretende Vorsitzende die Mitglieder 
des Gesundheitsausschusses und die Verwaltung zu der heutigen Sitzung.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Herr Kresse bittet, die Beratungen zu den Tagesordnungspunkten 12 "Zielplanung Köln" 
und 13 "Bericht über die Umsetzung des Gesamtfinanzierungsplans für den LVR-
Klinikverbund (492 Mio. € Programm)" auf die Sitzung des Gesundheitsausschusses am 
15.09.2017 zu vertagen, da beide Vorlagen nachverschickt wurden und somit eine 
Vorberatung in der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN nicht mehr erfolgen konnte. 

Der Gesundheitsausschuss stimmt dem zu.

Der Tagesordnung für die Sitzung des Gesundheitsausschusses am 19.05.2017 wird mit 
diesen Änderungen zugestimmt.

Punkt 2
Niederschrift über die 15. Sitzung vom 27.03.2017

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben.

Punkt 3
Flüchtlingshilfen des Landschaftsverbands Rheinland – Bericht über die 
Umsetzung der Maßnahmen in 2015 und 2016
Vorlage 14/1929

Frau Wenzel-Jankowski berichtet, die überplanmäßigen Haushaltsmittel für 
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Flüchtlingshilfen im Doppelhaushalt 2015/2016 seien insbesondere für folgende 
Maßnahmen zur Verbesserung der Behandlung und Unterstützung von Flüchtlingen 
verwendet worden, für die keine vorrangige Zuständigkeit eines anderen Kostenträgers 
bestand bzw. besteht:

· Kreativtherapeutische Angebote für Flüchtlingskinder,
·
· Abteilungsübergreifende Koordinierung psychiatrischer sowie psychosozialer 

Behandlungs- und Hilfsangebote im Kontext einer psychiatrischen bzw. 
psychotherapeutischen (Trauma-) Behandlung/"Case-Management",

·
· Quantitative Erweiterung des Einsatzes von qualifizierten Sprach- und 

Integrationsmittlerinnen und -mittlern (SIM) in der Behandlung psychisch erkrankter 
bzw. traumatisierter Flüchtlinge in den LVR-Kliniken.

Frau Wenzel-Jankowski ergänzt, in ihrem Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 
2017/2018 habe die politische Vertretung des LVR die Fortschreibung der zusätzlichen 
Haushaltsmittel zur Flüchtlingshilfe in Höhe von jährlich 86.520 € für den Einsatz von SIM 
für die Behandlung von Flüchtlingen in den LVR-Kliniken beschlossen. Es sei vorgesehen, 
dass die Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration (SPKoM) mit ihrer 
Kernaufgabe der Unterstützung der Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) bei der 
Entwicklung interkultureller Kompetenz entsprechende Maßnahmen für die SPZ-
Mitarbeitenden anbieten, um diesen eine sichere und professionelle Zusammenarbeit mit 
SIM zu ermöglichen. Es sei ein Qualitätsanspruch des LVR-Klinikverbundes, Menschen mit 
einem fremden kulturellen Hintergrund adäquat zu behandeln und zusätzlich auch die 
Sprachkompetenz der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern.

Herr Nabbefeld bedankt sich für die ausführliche Vorlage und weist auch auf die Broschüre 
"Flüchtlinge als Patientinnen und Patienten in den LVR-Kliniken" hin. Es sei aber zu 
beachten, dass die in den LVR-Kliniken aufzuwendenden Mittel für den Einsatz von SIM 
bei der Behandlung von psychisch kranken Flüchtlingspatientinnen und 
Flüchtlingspatienten mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den kommenden Jahren die 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel deutlich übersteigen werden.

Über die Umsetzung der Maßnahmen der LVR-Flüchtlingshilfen in 2015 und 2016 in den 
LVR-Kliniken (kreativtherapeutische Angebote für Flüchtlingskinder, 
Abteilungsübergreifende Koordinierung/“Case-Management“ und quantitative Erweiterung 
des Einsatzes von qualifizierten SIM in der Behandlung psychisch erkrankter bzw. 
traumatisierter Flüchtlinge) wird berichtet.

Punkt 4
Informationsreise des Gesundheitsausschusses nach Südwürttemberg und in 
den Kanton Thurgau vom 20. bis 22.06.2017
Vorlage 14/1942

Frau Wenzel-Jankowski stellt das detaillierte Programm für die Informationsreise des 
Gesundheitsausschusses nach Südwürttemberg und in den Kanton Thurgau vom 20. bis 
22.06.2017 vor.

Frau Stephan-Gellrich ergänzt, die Gastgeber würden sich sehr auf den Besuch des 
Gesundheitsausschusses freuen. Es werde ein fachlich sehr interessantes Programm 
angeboten. Sie bittet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Informationsreise daran 
mitzuarbeiten, dass der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden könne.

Herr Alsdorf begrüßt, dass auch Mitglieder aus den Fachforen an der Informationsreise 
teilnehmen. Bei einer solchen Reise müsse im Vordergrund stehen, dass eine Information 
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der Fachleute erfolge, damit aus den Erfahrungen Impulse für die Weiterentwicklung der 
psychiatrischen Versorgung im Rheinland gezogen werden könnten.

Der Reiseablauf der Informationsreise des Gesundheitsausschusses vom 20. bis 
22.06.2017 wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 5
LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention: Entwurf 
Jahresbericht 2016
Vorlage 14/1816

Frau Schmidt-Zadel hebt hervor, der LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention sei sehr zu begrüßen. Wichtig für die Psychiatrie sei, dass 
auch die EX-IN-Projekte sowie die interdisziplinären Zentren für geistig behinderte 
Menschen mit einer psychischen Störung in den Aktionsplan aufgenommen worden seien. 
Es sollte aber nochmals verdeutlicht werden, dass zu den Menschen mit Behinderungen 
auch Menschen mit psychischen Erkrankungen gehörten, die Anspruch auf Teilhabe haben 
müssten.

Herr Kresse ergänzt, psychisch kranke Menschen hätten aufgrund ihrer Behinderungen 
Teilhabebarrieren und Menschen mit Migrationshintergrund aufgrund ihrer Sprache und 
ihres anderen Kulturverständnisses. Diese Aspekte würden nicht berücksichtigt, wenn nur 
der Terminus Menschen mit Behinderungen verwendet werde. Von daher sollte im LVR-
Aktionplan auch auf die Teilhabe von psychisch kranken Menschen und Menschen mit 
Migrationshintergrund hingewiesen werden.

Der Entwurf des Jahresberichtes 2016 zum LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wird gemäß Vorlage Nr. 14/1816 zur Kenntnis genommen.  
Nach Beratung in allen Fachausschüssen im LVR ist abschließend eine Beschlussfassung 
durch den Ausschuss für Inklusion mit seinem Beirat für Inklusion und Menschenrechte in 
der Sitzung am 20.09.2017 geplant.  
Anschließend wird der Bericht für das Berichtsjahr 2016 in einer Broschüre veröffentlicht. 
Der Bericht wird im Rahmen einer Fachveranstaltung „LVR-Dialog Inklusion und 
Menschenrechte“ am 22.11.2017 mit Verbänden der Menschen mit Behinderungen 
diskutiert.

Punkt 6
Sachstand zur "Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung" nach
§ 32 SGB IX
Vorlage 14/1930

Frau Wenzel-Jankowski erläutert, mit der "ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung" 
werde die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen gestärkt, da dieses neue 
Beratungsangebot unabhängig von den Interessen von Leistungsträgern und 
Leistungserbringern sein solle. Die Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS), die das Nähere zu den Förderkriterien regelten, seien Anfang Mai 
veröffentlicht worden. Frühestmöglicher Förderbeginn sei der 01.01.2018. Um diesen 
Termin zu erreichen, müssten die Projektanträge beim BMAS oder dem vom BMAS 
beauftragten Projektträger mindestens vier Monate vor Förderbeginn gestellt sein. 
Seitens der Verwaltung werde jetzt geprüft, welche Auswirkungen die Förderkriterien auf 
die Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ), die Koordinierungs-, Kontakt- und 
Beratungsstellen (KokoBe) sowie die Peer Counseling-Modelle haben, die bereits 
vielfältige Beratungsangebote vorhielten. Nach der Sommerpause werde die Verwaltung 
entsprechend berichten.
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Die Vorlage 14/1930 wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 7
Anträge und Anfragen der Fraktionen

Keine Anmerkungen.

Punkt 8
Mitteilungen der Verwaltung

Frau Wenzel-Jankowski informiert, dass der Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen 
des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW (MGEPA NRW) 
veröffentlicht worden sei. An der Erstellung sei der Landschaftsverband Rheinland 
beteiligt worden. Der Landespsychiatrieplan beinhalte die dem Landschaftsverband 
Rheinland wichtigen Bausteine der psychiatrischen Versorgung und setze weitere Impulse 
für deren Weiterentwicklung. Für die nächste Sitzung des Gesundheitsausschusses werde 
eine Vorlage zu der Thematik erstellt.

Punkt 9
Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Viersen, 14.06.2017
Der stellvertretende Vorsitzende 

 

M e i e s 

 Köln, 01.06.2017 
 Die Direktorin des Landschaftsverbandes      
 Rheinland 
 In Vertretung 

 W e n z e l - J a n k o w s k i



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/2161

öffentlich

Datum: 03.08.2017

Dienststelle: LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming

Bearbeitung: Verena Mäckle

Gesundheitsausschuss 
Ausschuss für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen 
Ausschuss für Personal und 
allgemeine Verwaltung 
Landschaftsausschuss

15.09.2017 
29.09.2017 

09.10.2017 

13.10.2017

Kenntnis 
Kenntnis 

Kenntnis 

Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 
2014-2016

Kenntnisnahme:

Der 3-Jahres-Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 
- 2016 wird gemäß Vorlage Nr. 14/2161 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Der Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming wird hiermit 
vorgelegt. Er enthält  

o eine Standortbestimmung, wo der LVR sich zu den unterschiedlichen 
Themenstellungen befindet,  

o die Identifizierung von positiven Entwicklungen und Veränderungen einerseits, von 
noch bestehenden bzw. neuen Problemstellungen und Herausforderungen 
andererseits   

und bildet die Diskussionsgrundlage für zukünftige strategische Überlegungen und die 
Festlegung entsprechender Zielsetzungen. 
Themenschwerpunkte dabei sind: 

o die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Entscheidungspositionen und   
-prozessen durch eine ausgewogene Beschäftigtenstruktur 

o die Unterstützung einer ausgewogenen Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit 
durch den Arbeitgeber LVR, 

o die Unterstützung einer eigenständigen lebenslangen Existenzsicherung für Frauen 
und Männer gleichermaßen auch durch den Arbeitgeber LVR 

o die Geschlechtergleichstellung als Querschnittsaspekt in allen Bereichen und bei 
allen Aufgaben des LVR als Element der Qualitätssicherung, integriert in das 
Bemühen um gesellschaftliche Vielfalt und Antidiskriminierung. 

 
Der Bericht wird in gedruckter Form an die Mitglieder der Landschaftsversammlung und 
an die sachkundigen Bürger und sachkundigen Bürgerinnen versandt. Nach den 
Beratungen in den Gremien wird der Bericht im LVR-Internet auf der Seite der LVR-
Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming veröffentlicht. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2161:  
 
Der Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming ist der 
politischen Vertretung des LVR alle drei Jahre vorzulegen. Zentrale Bestandteile sind eine 
Analyse der Beschäftigtenstruktur, eine Bewertung des aktuellen Standes zu den o.g. 
Themenstellungen im LVR und der Tätigkeitsbericht der LVR-Stabsstelle. Dabei geht es 
um den Berichtszeitraum von 2014 bis 2016.  
 
Der Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016 
wird gesondert versandt.  
 
 
 
L u b e k  



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/2174

öffentlich

Datum: 24.08.2017

Dienststelle: Fachbereich 84

Bearbeitung: Frau Stephan-Gellrich

Gesundheitsausschuss 
Ausschuss für Inklusion

15.09.2017 
20.09.2017

Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Der neue Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen, seine Bedeutung für den 
LVR sowie Bezugspunkte zur Staatenprüfung UN-Behindertenrechtskonvention 
(Follow Up-Vorlage Psychiatrie)

Kenntnisnahme:

Der neue Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen, seine Bedeutung für den LVR 
sowie Bezugspunkte zur Staatenprüfung UN-Behindertenrechtskonvention (Follow Up-
Vorlage Psychiatrie) wird entsprechend der Vorlage Nr. 14/2174 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i
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Worum geht es hier?   

 

 

In leichter Sprache 

 

Wenn die Seele krank ist, sind manche Menschen sehr oft traurig 

oder ängstlich. Viele sind dann sehr nach-denklich oder schlafen nicht gut.  

Jeder Mensch ist da anders. 

 

 

 

 

In unserem Land Nordrhein-Westfalen gibt es viele Angebote und Hilfen 

für Menschen mit einer seelischen Erkrankung oder Behinderung. 

 

Die Landes-Regierung hat jetzt einen neuen Plan gemacht. 

Der Plan heißt so: Landes-Psychiatrie-Plan. 

 

Psychiatrie ist ein schweres Wort.  

In leichter Sprache heißt das: die Seele behandeln. 

 

Das Wort Psychiatrie meint auch oft das:  

Krankenhaus für seelisch Kranke. 

 

In dem Landes-Psychiatrie-Plan steht:  

So wollen wir die Angebote und Hilfen in NRW verbessern. 

 

Das steht auch in dem Plan:  

Alle Menschen haben die gleichen Menschen-Rechte. 

Kranke und behinderte Menschen dürfen  

nicht unmenschlich behandelt werden.   

Zum Beispiel: Es soll keinen Zwang geben. 
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren. Mit der Telefonnummer 0221-809-6153 

erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte (00.300).  

Bilder: © Reinhild Kassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LVR hat an dem Plan mitgearbeitet. 

Hier beschreibt der LVR jetzt, wie er seine eigenen Angebote  

und Hilfen verbessern will. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-6153 

 

Viele Informationen zum LVR in leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 
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Zusammenfassung: 

 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielrichtungen: 

 

Z1. Die Partizipation von Menschen mit Behinderung im LVR ausgestalten 

Z2. Die Personenzentrierung im LVR weiterentwickeln 

Z3. Die LVR-Leistungen in Form des Persönlichen Budgets steigern 

Z4. Den inklusiven Sozialraum mitgestalten 

Z9. Menschenrechtsbildung im LVR systematisch betreiben des LVR-Aktionsplans zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

 

Am 18.04.2017 wurde der Landespsychiatrieplan veröffentlicht. 

Diese Vorlage beschäftigt sich zum einen mit dem Prozess der Erstellung des 

Landespsychiatrieplanes, dessen Schwerpunkte und Handlungsfelder und deren 

Bearbeitung durch die Verbundzentrale. Zum anderen berichtet sie auch zu den 

Ergebnissen der Staatenprüfung Deutschlands hinsichtlich der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention im Handlungsfeld Psychiatrie (interne Follow Up-

Berichterstattung). 

 

Der Landespsychiatrieplan NRW ist mit allen relevanten Beteiligten und Betroffenen in 

einem prozesshaften, trialogischen und durch das Gesundheitsministerium koordinierten 

Verfahren zwischen Mai 2005 und Februar 2017 entstanden. 

 

Mit In-Kraft-Treten des neuen PsychKG zum 01.01.2017 wurde in  

§ 32 Abs. 3 PsychKG NW die Verpflichtung festgelegt, einen solchen Plan zu erstellen und 

nach fünf Jahren bei Bedarf fortzuschreiben. 

 

Vertretungen des Landschaftsverbandes haben im Lenkungsausschuss (LR 8,  

Vertr. LR 7), allen sechs Unterausschüssen und einigen Arbeitsgruppen mitgewirkt. 

 

Grundlegend wurden bei allen Sitzungen die Grundsätze der Psychiatrie-Enquête 

(1975) und die anschließenden „Empfehlungen der Expertenkommission“ (1988) 

herangezogen. Die 1989 im SGB V und 2002 im SGB IX verankerte Prämisse, nach der 

den besonderen Bedürfnissen psychisch kranker Menschen Rechnung zu tragen ist, wurde 

bis heute in zahlreichen sozial- und gesundheitspolitischen Aktivitäten und rechtlichen 

Reformen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und von den Vereinten Nationen 

(insbesondere durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2009 in Deutschland in 

Kraft trat) aufgegriffen und weiterentwickelt. 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Zielsetzung des Landespsychiatrieplans                                                        5 

 

2. Beteiligungsorientiertes Verfahren                                                                5 

2.1 Beteiligungsorientierte Phase (5/2015 – 10/2016)                                         5 

2.2 Koordinations- und Steuerungsgruppe des MGEPA (11/2016 – 2/2017)           7 

 

3.  Grundlagen/UN-Behindertenrechtskonvention                                               7 
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4. Handlungsfelder, Handlungsempfehlungen                                                   10 

 

4.1 Ambulante Krisenhilfen ausbauen und vernetzen                                          10 

4.2 Patientenorientierung in der Behandlung und Überwindung der Sektoren        10 

4.3 Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken – integrierte 

Behandlung und Rehabilitation                                                                    11 

4.4 Ältere psychisch kranke Menschen – Komplexleistung Behandlung,  

          Rehabilitation und Pflege                                                                            13 

4.5 Soziale Teilhabe, Arbeit und Beschäftigung ermöglichen –  

          Personenzentrierung umsetzen                                                                   14 

4.6 Hilfeplanung und Steuerung optimieren                                                       15 

4.7 Selbsthilfe und Partizipation – Strukturen fördern                                         16 

4.8 Zwang minimieren und überwinden – Beschwerdewesen ausbauen                18 

4.9 Menschen in spezifischen Problemlagen bedarfsgerecht unterstützen              19 

4.9.1 Menschen mit geistiger Behinderung und psychiatrischem                             19 

           Behandlungsbedarf: 

4.9.2 Kooperation Suchthilfe und Psychiatrie                                                         20 

4.9.3 Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte                                            21 

4.9.4 Menschen im Maßregelvollzug - Verbesserung der Prävention von                  23 

          Gewalttaten psychisch Kranker und Kooperation Allgemeinpsychiatrie und 

Maßregelvollzug an den Schnittstellen weiterentwickeln 

4.10  Ausbau von Prävention und Gesundheitsförderung - Inklusion fördern und     24 

          Exklusion verhindern 

 

Das Herzstück des Landespsychiatrieplans NRW ist sein Kapitel 3, in welchem alle 

Handlungsfelder aufgeführt sind, die aus Landessicht vorrangig bearbeitet werden sollen. 

Diese werden vorliegend unter 4. einzeln beschrieben und ergänzend die jeweiligen 

Positionierungen des Klinikverbundes und die weiteren Planungen dazu dargestellt. 

Dabei wird deutlich, dass es zwischen den Handlungsempfehlungen des 

Landespsychiatrieplanes und den Zielen sowie der strategischen Ausrichtung des LVR-

Klinikverbundes vielfältige Übereinstimmungen und Verknüpfungen gibt.  

 

Der Landespsychiatrieplan NRW und der Bericht mit den Ergebnissen der 

beteiligungsorientierten Phase können heruntergeladen werden unter 

www.mgepa.nrw.de/publikationen, Veröffentlichungsnummern 221 und 222. 

 

 

 

http://www.mgepa.nrw.de/publikationen
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2174: 

 

 

Der neue Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen, seine Bedeutung für den 

LVR sowie Bezugspunkte zur Staatenprüfung UN-Behindertenrechtskonvention 

(Follow Up-Vorlage Psychiatrie) 

 

 

1. Zielsetzung des Landespsychiatrieplans 

 

Im Frühjahr 2015 hat das Land NRW entschieden, nach dem Muster einiger weiterer 

Bundesländer, einen neuen Landespsychiatrieplan aufzustellen. Dieser Plan sollte – im 

Unterschied zum Krankenhausplan 2015 - nicht nur den Leistungssektor des SGB V mit 

seinen stationären, teilstationären und ambulanten Leistungen zum Gegenstand haben, 

sondern auch darauf abzielen, eine umfassende Aufarbeitung der bisher vorhandenen 

Hilfestrukturen über die Sektorengrenzen hinweg (insbesondere auch SGB IX) für 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen vorzunehmen. Das bisher Erreichte sollte 

analysiert, Entwicklungsziele aufgezeigt und konkrete Empfehlungen für die zukünftige 

Entwicklung der Versorgungslandschaft formuliert werden. 

Die Erarbeitung des Landespsychiatrieplanes sollte mit allen relevanten Beteiligten und 

Betroffenen in einem prozesshaften, trialogischen und durch das Gesundheitsministerium 

koordinierten Verfahren erreicht werden. 

Mit § 32 Abs. 3 PsychKG NW hat die Verpflichtung einen solchen Plan zu erstellen und 

nach Bedarf fortzuschreiben, mittlerweile eine gesetzliche Grundlage erhalten. 

 

2. Beteiligungsorientiertes Verfahren 

 

2.1 Beteiligungsorientierte Phase (5/2015 – 10/2016) 

 

Die Erstellung des Landespsychiatrieplanes erfolgte in zwei Schritten. Bis September 

2016 wurde in einer beteiligungsorientierten, partizipativen Phase mit den 

Betroffenenverbänden, den Leistungsträgern, den Fach- und Wohlfahrtsverbänden sowie 

den Fachgesellschaften in über 70 Sitzungen diskutiert. Die aktuelle Situation der 

psychiatrischen Versorgung in NRW wurde in sechs eigens gebildeten Unterausschüssen 

betrachtet; zu spezifischen Fragestellungen arbeiteten neun Arbeitsgruppen zu.  

Eine Steuerungsgruppe des Ministeriums hielt die umfangreichen Ergebnisse in einem 

Bericht fest. Dieser wurde durch den Lenkungsausschuss konsentiert. 
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Lenkungsausschuss

Arbeitsstruktur 
Landespsychiatrieplan

Unterausschüsse (Besetzungssteuerung MGEPA)

Soziale Teilhabe/
Arbeit und Beschäftigung

Patientenzentrierte und sektorübergreifende 
Behandlung – Klinik und

ambulanter Sektor

Psychisch kranke Kinder und Jugendliche

Psychisch kranke ältere Menschen

Gesundheitsförderung, Prävention,  
Antistigma/Inklusion

Krisenhilfe/Krisenintervention

Regionale Koordination und Steuerung

Schnittstelle Sucht

Schnittstelle Forensik

Psychisch kranke Migrantinnen/Migranten

Geschlechtergerechte Psychiatrie

Psychisch kranke Menschen mit weiteren 
Beeinträchtigungen (Lern- , Sinnes- und 

körperliche Beeiunträchtigungen)

Selbsthilfe und Partizipation

MGEPA – Steuerung
Koordinations- und Steuerungsgruppe 

Versorgungsforschung, Qualitätsentwicklung

Aus- Fort- und Weiterbildung, 
Personalentwicklung

Zwang in der Psychiatrie
Vor-

Schläge 
>>>

A
R
B
E
I
T
S
G
R
U
P
P
E
N

Besetzungssteuerung
Bedarf

Bedarf
Delegation

 

Von Seiten des Landschaftsverbandes Rheinlands haben folgende Personen an den 

Beratungen und Bearbeitungen in den Arbeitsgremien mitgewirkt: 

 

I. Lenkungsausschuss:  

Martina Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin 8  

Stellvertretung: Dirk Lewandrowski, LVR-Dezernent 7 

 

II. Unterausschüsse: 

 

1. Unterausschuss "Gesundheitsförderung, Prävention, Antistigma/Inklusion"  

Bernd Woltmann, LVR-Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte 

 

2. Unterausschuss "Selbsthilfe und Partizipation" 

Friedhelm Kitzig, LVR-Dezernat 8  

Prof. Dr. Birgit Janssen, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

3. Unterausschuss "Patientenzentrierte und sektorübergreifende Behandlung – 

Klinik und ambulanter Sektor“ 

Martina Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin 8 

Stellvertretung Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

4. Unterausschuss "Soziale Teilhabe/Arbeit und Beschäftigung" 

Dirk Lewandrowski, LVR-Dezernent 7 

Stellvertretung Dr. Dieter Schartmann, LVR-Dezernat 7 

 

5. Unterausschuss "Psychisch kranke ältere Menschen" 

Prof. Dr. Tillmann Supprian, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

6. Unterausschuss "Psychisch kranke Kinder und Jugendliche" 

Rolf Mertens, LVR-Dezernat 8 
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III. Arbeitsgruppen 

 

1. Arbeitsgruppe Zwang in der Psychiatrie 

Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, LVR-Klinik Köln 

Dr. Wolfgang Görtz, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

2. Arbeitsgruppe Regionale Koordination und Steuerung 

Prof. Dr. Birgit Janssen, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

In allen Gremiensitzungen wurde das Konsensprinzip angestrebt. In den Fällen, in denen 

trotz kontroverser Diskussionen und Standpunkte keine Übereinstimmung erzielt werden 

konnte, wurde der jeweilige Dissens dokumentiert. 

 

2.2 Koordinations- und Steuerungsgruppe des MGEPA (11/2016 – 2/2017) 

 

In einem zweiten Schritt wurde auf Grundlage dieses Berichtes in enger Abstimmung mit 

den ebenfalls fachlich zuständigen Ministerien für Arbeit, Integration und Soziales, 

Familie, Kinder, Jugend und Kultur, Inneres und Kommunales und dem Justizministerium 

der Landespsychiatrieplan erstellt. 

 

Nach einer Einführung werden in Kapitel 2 (Grundsätzliche Anforderungen an das 

Hilfesystem) auf Grundlage eines unter allen Akteuren und Akteurinnen entwickelten 

Selbstverständnisses die gemeinsam erarbeiteten Anforderungen an ein passgenaues 

Hilfesystem und daraus abgeleitet grundsätzliche Anforderungen an die 

Leistungserbringung formuliert (s. o.). 

 

Als Herzstück des Landespsychiatrieplans wird das Kapitel 3 (Handlungsempfehlungen, 

Maßnahmen und Entwicklungsprojekte) bezeichnet, in dem die Handlungsfelder 

aufgeführt sind, die aus Landessicht vordringlich zu bearbeiten sind. Impulse aus der 

Beteiligungsphase wurden aufgegriffen, um konkrete Handlungsschritte zu skizzieren, die 

der Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung in den kommenden Jahren dienen 

sollen. 

 

Kapitel 4 und 5 umfassen Anhänge mit umfassenden Daten zur Epidemiologie von 

psychischen Störungen, Lebenslagen von Menschen mit psychischen Erkrankungen und 

einer Bestandsaufnahme der sektorübergreifenden psychiatrischen Versorgung in NRW. 

 

Am 18.04.2017 wurde der Landespsychiatrieplan veröffentlicht. Er ist nach fünf Jahren zu 

überprüfen und gegebenenfalls fortzuschreiben. 

Der Landespsychiatrieplan NRW und der Bericht mit den Ergebnissen der 

beteiligungsorientierten Phase können heruntergeladen werden unter 

www.mgepa.nrw.de/publikationen, Veröffentlichungsnummern 221 und 222. 

 

3. Grundlagen/UN-Behindertenrechtskonvention 

 

Das Land hat mit der Landespsychiatrieplanung „die Zielsetzung verbunden, ein 

inhaltliches Grundgerüst passgenauer Hilfen im Sinne eines gemeinsam mit den 

beteiligten Akteurinnen und Akteuren entwickelten Selbstverständnisses und daraus 

abgeleitete grundsätzliche Anforderungen an die Leistungserbringung zu formulieren“ 

(LPP NRW S.7). 

http://www.mgepa.nrw.de/publikationen
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Grundlegend sind dabei die Grundsätze der Psychiatrie-Enquête“ (1975) und die 

anschließenden „Empfehlungen der Expertenkommission“ (1988) herangezogen 

worden. Die 1989 im SGB V und 2002 im SGB IX verankerte Prämisse, nach der den 

besonderen Bedürfnissen psychisch kranker Menschen Rechnung zu tragen ist, wurde bis 

heute in zahlreichen sozial- und gesundheitspolitischen Aktivitäten und rechtlichen 

Reformen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und von den Vereinten Nationen 

aufgegriffen und weiterentwickelt. 

 

Ebenfalls herangezogen wurde die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), die 2009 

in Deutschland in Kraft trat. Gemäß Vorlage Nr. 14/567 (Abschließende Bemerkungen 

des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zur ersten 

Staatenprüfung Deutschlands) informierte die Verwaltung schon 2015 über den 

Abschluss dieses ersten völkerrechtlichen Prüfungsverfahrens. 

 

Das Verhältnis einer Behindertenrechtskonvention zur Psychiatrie kann folgendermaßen 

beschrieben werden:  

 

Zum einen können längerfristige psychische Erkrankungen zu Beeinträchtigungen in der 

gesellschaftlichen Teilhabe beitragen. Der o.g. UN-Fachausschuss spricht hier von 

Menschen mit psychosozialen Behinderungen. Zum anderen sind selbstverständlich 

auch Menschen mit diversen („anderen“) Behinderungen von psychischen Erkrankungen 

und damit ggf. einhergehend zusätzlichen psychosozialen Behinderungen betroffen.  

 

Diese Vorlage anlässlich des neuen Landespsychiatrieplans stellt in Zusammenarbeit mit 

der Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte (00.300) zugleich den „Follow up-

Bericht“ im Handlungsfeld Psychiatrie dar. Das Handlungsfeld wird in den 

Abschließenden Bemerkungen bzw. in der BRK mehrfach angesprochen: 
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Thema 

Vgl. 

Abschließende 

Bemerkungen 

Vgl. UN-

Behindertenrechtskonvention 

Entstigmatisierung 

 

Ziffer 19 f. Artikel 8  

(Bewusstseinsbildung) 

Angemessene  

Vorkehrungen im Einzelfall 

in Rechtsverfahren 

Ziffer 27 f. 

 

insb. 28 b! 

Artikel 13  

(Zugang zur Justiz) 

Zwangsunterbringung Ziffer 29 f. Artikel 14  

(Freiheit und Sicherheit der Person) 

Maßregelvollzug  Ziffer 31 f. Artikel 15  

(Freiheit von Folter oder grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe) 

Freiheitseinschränkungen Ziffer 33 f. Artikel 15  

(Freiheit von Folter oder grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe) 

Gewaltschutz und  

Beschwerdemöglichkeiten 

in Einrichtungen 

Ziffer 35 f. Artikel 16  

(Freiheit von Ausbeutung, Gewalt  

und Missbrauch) 

Zwangsbehandlung Ziffer 37 f. Artikel 17  

(Schutz der Unversehrtheit der  

Person) 

Gesundheitliche  

Versorgung bei Flucht und 

Migrationshintergrund 

Ziffer 39 f. Artikel 18  

(Freizügigkeit u. 

Staatsangehörigkeit)+ Artikel 25 

(Gesundheit) 

Wahlmöglichkeiten, wie 

andere Menschen in der 

Gemeinschaft zu leben 

Ziffer 41 f. Artikel 19 

(Unabhängige Lebensführung und 

Einbeziehung in die Gemeinschaft) 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat nach dem Beschluss vom 26.07.2016 - 1 BvL 8/15 –

klargestellt, dass dem UN-Fachausschuss in den Art. 34 ff. BRK kein Mandat zur 

verbindlichen Interpretation des Vertragstextes übertragen worden ist.  

 

Insofern ist darauf hinzuweisen, dass auch die Abschließenden Bemerkungen des UN-

Fachausschusses einen „empfehlenden Charakter“ haben. Dem Gesetzgeber verbleibt das 

Letztentscheidungsrecht.  

 

Gleichwohl bilden die „Abschließenden Bemerkungen“ eine wesentliche Grundlage für die 

nächste Staatenprüfung, in deren Rahmen Deutschland zu den Empfehlungen und den 

daraufhin eingeleiteten Maßnahmen wird Stellung nehmen müssen. Im Prozess zum 

Landespsychiatrieplan erfolgte durchaus eine entsprechende Auseinandersetzung.  

 

Die Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte berichtet in der Anlage 1 ergänzend über 

kritische Einschätzungen im besonders sensiblen Kontext von Zwang und Gewalt. 
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Alle genannten Initiativen und gesetzlichen Grundlagen bildeten die Basis für den 

Fachdiskurs in der beteiligungsorientierten Phase und führten zur Formulierung von 

Rahmenbedingungen und Anforderungen zu den großen Themenfeldern 

 

- Krankheitsverständnis, menschenrechtliche Perspektive und gegliedertes System 

(2.1), 

- Selbsthilfe und Partizipation (2.2), 

- Anforderungen an Behandlung, Rehabilitation (2.3), 

- Spezifische Problemlagen im Fokus (2.4), 

- Strukturen und Ausrichtung der Hilfen (2.5), 

- Patientenrechte, Beschwerdewesen (2.6) und 

- Ausgestaltung von Prävention und Inklusion (2.7). 

 

In den genannten Handlungsfeldern setzt der Landespsychiatrieplan 

Handlungsempfehlungen, benennt Maßnahmen und Entwicklungsprojekte des Landes. 

In dieser Vorlage wird u. a. dargelegt, welche Herausforderungen an den LVR-

Klinikverbund und die LVR-Förderprogramme der außerklinischen, 

gemeindepsychiatrischen Versorgung abgeleitet werden können. 

 

4. Handlungsempfehlungen, Maßnahmen und Entwicklungsprojekte 

 

Der Landschaftsverband Rheinland ist aufgrund seiner vielfältigen Aufgaben und 

Zuständigkeiten sowohl als Leistungsträger als auch als Leistungserbringer und 

Impulsgeber ein wesentlicher Akteur bezüglich der psychiatrischen Hilfen und Angebote 

in NRW. Die Mitarbeit in der Steuerungsgruppe, allen Unterausschüssen und relevanten 

Arbeitsgruppen unterstreicht diese wichtige Rolle. Diese wollen die beteiligten 

Fachdezernate auch weiterhin offensiv ausfüllen. 

Bezüglich der einzelnen Handlungsfelder wird im Folgenden dargestellt, wie sich der 

Klinikverbund positioniert und in weitere Projekte einbringen möchte. 

 

4.1 Ambulante Krisenhilfen ausbauen und vernetzen 

 

Der LVR ist bereit, sich an einer Konzept- und Steuerungsgruppe sowie mit seinen 

Kliniken an regionalen Lösungen zu beteiligen. 

 

4.2 Patientenorientierung in der Behandlung und Überwindung der Sektoren 

 

Die LVR-Kliniken befinden sich in einem kontinuierlichen Prozess der Dezentralisierung 

und der Ausweitung von ambulanten und teilstationären Behandlungsangeboten. Ziel ist 

es weiterhin, die strukturellen Voraussetzungen für flexible, sektorenübergreifende 

Behandlungsprozesse auch im Lebensumfeld von Patient*innen zu schaffen. 
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Verteilung zentraler und dezentraler PP- und PM-Kapazitäten in den LVR-Kliniken 2017

Quelle: Bettenspiegel 2017 + Inbetriebnahme Dep. Bergheim am 02.05.2017

Stand: 07.07.2017

dez.-Anteil TK-Anteil

Bedburg-Hau 19% 18%

Bonn 22% 17%

Düren 29% 21%

Düsseldorf 12% 22%

Essen 31% 23%

Köln 17% 24%

Langenfeld 16% 16%

Mönchengladbach 25% 25%

Viersen 13% 13%

LVR 713 Plätze 2.856 Betten 20% 20%

30

15

20

55

23

36

18

94

86

61

33

90

69

56

27

48

109

106

116

56

126

69

56

27

188

484

342

407

143

402

364

170

174

34

44

64

40

222

528

406

407

183

402

364

170

174

Plätze zentral Plätze dezentral Betten zentral Betten dezentral

 

 

Im Jahr 2017 konnte von der LVR-Klinik Düren durch die Verlagerung von 

vollstationären Kapazitäten und die Inbetriebnahme zusätzlicher teilstationärer Plätze ein 

neues dezentrales Behandlungszentrum in Bergheim in Betrieb genommen werden. 

 

In den nächsten beiden Jahren werden die bereits im Krankenhausplan NRW 

ausgewiesenen dezentralen Behandlungsangebote der LVR-Klinik Langenfeld in 

Leverkusen und Solingen ihren Betrieb aufnehmen. 

 

Mit der Umsetzung des Modellvorhabens (§ 64 SGB V) in der LVR-Klinik Bonn leistet 

der LVR einen wichtigen Beitrag zur Erprobung von sektorübergreifender Versorgung (s. 

auch Punkt 4.6). 

 

Weiterhin wirken LVR-Kliniken an der Gestaltung von Integrierten 

Versorgungsmodellen (§140 SGB V NWpG) in ihren Versorgungsregionen mit.  

 

4.3 Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken – integrierte 

Behandlung und Rehabilitation 

 

Aufgrund der im Vergleich zur Erwachsenenpsychiatrie größeren Versorgungsgebiete 

in der KJPPP verfolgt der LVR seit mehreren Jahren eine Dezentralisierung und  

Differenzierung der Behandlungsangebote. 
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Verteilung zentraler und dezentraler KJPP-Kapazitäten in den LVR-Kliniken 2017

Quelle: Bettenspiegel 2017

Stand: 07.07.2017

dez.-Anteil TK-Anteil

Bedburg-Hau 25% 38%

Bonn 15% 38%

Düsseldorf 15% 35%

Essen 38% 38%

Viersen 39% 33%

LVR 169 Plätze 307 Betten 29% 36%

6

18

16

12

12

12

31

62

18

30

28

31

62

30

50

52

50

114 11

30

50

52

50

125

Plätze zentral Plätze dezentral Betten zentral Betten dezentral

 

 

Das Ministerium fokussiert im Landespsychiatrieplan auf den zentralen Gedanken in der 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen, dass Aufwachsen, Erziehung, Bildung und 

Gesundheit nur in Zusammenarbeit verschiedener Beteiligter möglich sind. Dies gilt auch 

für jene Kinder und Jugendliche, die wegen ihrer psychischen Störung oder Erkrankung 

kinder- und jugendpsychiatrische und/oder -psychotherapeutische Hilfe benötigen. Dabei 

wird als ein wesentlicher Wirkfaktor einer erfolgreichen Behandlungs-und 

Rehabilitationsplanung bzw. Hilfeplanung „die umfassende Beteiligung der Kinder bzw. 

Jugendlichen und ihrer Eltern“, angesehen. 

Instrumente zur Sicherstellung der unterschiedlichen Beteiligten in der Versorgung 

psychisch erkrankter Kinder, die organisatorischen Abläufe der Behandlungs- und der 

Hilfeplanung sollen weiterentwickelt und Ressourcen für diese regionalen 

Entwicklungsprozesse zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende Leistungen der 

Jugendhilfe als auch die Teilhabeleistungen im Bereich Bildung, Ausbildung und 

Beschäftigung sind zu integrieren und die Schnittstelle zur Kinder- und Jugendmedizin ist 

zu verbessern. 

 

Kinder- und jugendpsychiatrische Verbünde sollen in Anlehnung an den 

Gemeindepsychiatrischen Verbund in den Regionen aufgebaut werden. 

 

Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern in dafür notwendigen Vernetzungen sollen 

regional und unter Vorhaltung des dafür notwendigen Personals sichergestellt werden. 

Möglichkeiten im Rahmen der Prävention für diese Zielgruppe sollen identifiziert und 

finanziert werden. 

 

Den besonderen Anforderungen in der Behandlung von Adoleszenten mit psychischen 

Störungen soll in gemeinsamer Verantwortung der unterschiedlichen Leistungsträger 

entsprochen und bedarfsgerechte Angebote vorgehalten bzw. entwickelt werden. 

 

Bezüglich einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Klinik- und ambulanten 

Sektors sieht der Landespsychiatrieplan NRW vor, dass Anforderungen, Empfehlungen 
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und Entwicklungsprojekte, wie sie für den Bereich der Erwachsenenpsychiatrie formuliert 

wurden, auch in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen gültig bzw. auf diese 

übertragbar sind. 

 

Hinsichtlich der Behandlung und Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen werden 

folgende Entwicklungsprojekte benannt: 

 

 Planungsebene für stationäre Versorgung sind die Gebietskörperschaften. 

Idealerweise sollte eine Versorgungsregion max. 400.000 Einwohner umfassen. 

 Erprobung alternativer, sektorenübergreifender Behandlungsformen für Kinder 

und Jugendliche mit andauerndem fremd- und autoaggressivem Verhalten in 

einem Entwicklungsprojekt. 

 Initiierung eines Fachforums Adoleszenz durch das Land. 

 Bündelung von regionalen Kooperationserfahrungen von Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendhilfe in einer Kooperationskonferenz auf 

Landesebene. 

 Aufbereitung und Bereitstellung der Ergebnisse der Landesinitiative „Starke 

Seelen“ mit den Schwerpunkten Vernetzung und Hilfen für Kinder psychisch 

kranker Eltern. 

 

Darüber hinaus werden mit dem Landespsychiatrieplan besondere Anforderungen an die 

Regelversorgung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen 

benannt: 

 

 Erkennung von behandlungsbedürftigen Störungen bei Kindern und Jugendlichen 

mit erhöhter traumatischer Symptombelastung. 

 Einsatz qualifizierter Sprach- und Integrationsmittler*innen auch zur 

Sicherstellung der Kommunikation mit den Eltern. 

 Wissenstransfer zwischen den an der Versorgung beteiligten Institutionen, 

Weiterqualifizierung und supervisorische Begleitung von niedergelassenen 

Fachkräften. 

 

Der LVR hat maßgeblich die Handlungsempfehlungen des Landespsychiatrieplans mit 

entwickelt und verfolgt diese in seiner strategischen Ausrichtung zur KJPPP konsequent  

weiter. 

 

4.4 Ältere psychisch kranke Menschen – Komplexleistung Behandlung, 

Rehabilitation und Pflege 

 

Der Landespsychiatrieplan nennt mehrere Eckpunkte, welche die Herausforderungen 

durch den demographischen Wandel in einer sich verändernden Gesellschaft mit sich 

bringen, u.a.: 

 

 Stärkung häuslicher und ambulanter Unterstützungsleistungen 

 Bedarf für ältere Menschen an teilstationären und stationären Kapazitäten 

regelhaft prüfen 

 Implementation regionaler Demenznetzwerke 

 Zielgerichtete Weiterentwicklung der Pflegeplanung auf ältere Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen durch Pflegstützpunkte 
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 Mitwirkung von gerontopsychiatrischen Verbünden beim Aufbau von geriatrischen 

Versorgungsverbünden 

 

Die Ziele des LVR-Klinikverbundes, niedergelegt im dem mit Vorlage 14/1103 

vorgelegten LVR-Rahmenkonzept für Gerontopsychiatrie, insbesondere die  

 

• Gestaltung von wohnortnahen, patientenzentrierten und sektorübergreifenden 

Behandlungsprozessen, 

• Einbeziehung der Angehörigen bzw. des jeweiligen Lebensumfeldes in Pflege und 

Behandlung  

• und eine verbindliche Kooperation mit den übrigen Leistungserbringern der 

geriatrischen Behandlung, Rehabilitation und Pflege 

 

können damit zur Realisierung der Vorgaben des Landespsychiatrieplans beitragen. 

 

Die neun LVR-Kliniken bieten an allen Standorten stationäre, teilstationäre und 

ambulante gerontopsychiatrische Leistungen auf den jeweiligen Klinikgeländen und an 

acht Standorten in dezentralen Strukturen an. Sie kooperieren und wirken, dort wo 

vorhanden, mit den vom LVR geförderten Gerontopsychiatrischen Zentren (GPZ) 

zusammen. Damit ist die Basis für weitere Entwicklungsstufen hin zu geriatrischen 

Versorgungsverbünden und zu „Zentren für Altersmedizin“ an den LVR-Kliniken gelegt. 

 

4.5 Soziale Teilhabe, Arbeit und Beschäftigung ermöglichen – 

Personenzentrierung umsetzen 

 

Hier weist der Landespsychiatrieplan auf Chancen hin, die durch die Umsetzung des 

neuen Bundeteilhabegesetzes bestehen. Dabei wird die zentrale Bedeutung des auf 

individuellen Zuschnitt hin konzipierten ambulanten aufsuchenden Leistungsangebots des 

sogenannten Betreuten Wohnens für chronisch psychisch kranke Menschen 

hervorgehoben. Dieses System soll durch die neuen Reglungen nicht gefährdet werden, 

sondern im Sinne der UN-BRK mit dem Ziel einer vollen, wirksamen und 

gleichberichtigten Teilhabe weiterentwickelt werden. 

 

Die Sozialpsychiatrischen Zentren sollen unter Beteiligung der betroffenen Nutzer*innen 

zu Gemeindepsychiatrischen Verbünden weiterentwickelt werden. 

 

Die Teilhabeforschung ist auszubauen.  

 

Im Einzelnen werden folgende Entwicklungsprojekte und Maßnahmen auf Landesebene 

vorgeschlagen: 

 

 Das Land widmet sich verstärkt der Problematik von Menschen mit komplexen 

Unterstützungsbedarfen, moderiert den fachlichen Diskurs mit dem Ziel der 

Schaffung offener Konzepte mit Intensivbetreuung, die modellhaft erprobt werden 

sollen. 

 Begleitung der Umsteuerung auf personenzentrierte Teilhabeleitungen durch das 

Land. 

 Begleitforschung zur Überführung der bisherigen Leistungsform des ambulant 

betreuten Wohnens in die neue Leistungsform Assistenzleistung. 
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Neben der sozialen Teilhabe sieht der Landespsychiatrieplan ein verstärktes Engagement 

zur Erreichung der Ziele der UN-BRK durch einen inklusiven Arbeitsmarkt vor. 

Entsprechend sind die Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) 

weiterzuentwickeln und enger mit Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu 

verbinden. Aus Sicht des Landes sollte das BTHG künftig die Möglichkeit bieten, 

 

 dass voll erwerbsgeminderte Menschen auch außerhalb von Werkstätten 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, 

 dass mit dem „Budget für Arbeit“ betrieblich begleitete Arbeitsplätze gefördert 

werden, 

 dass in den vorgesehenen Teilhabekonferenzen die Teilhabe an Arbeit ein 

zentraler Bestandteil wird. 

 

Die LVR-Kliniken entwickeln die Bereiche für soziale Rehabilitation auf der Basis der mit 

Vorlagen 13/3351, 13/3352, 13/3354 und 13/3357 vorgelegten Entwicklungskonzepte 

fortlaufend weiter. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die fachlichen Anforderungen 

im Zusammenhang mit Hilfen für Menschen mit hohem Integrationsbedarf und die 

angemessene Gestaltung des Sozialraums und der Wohnquartiere. 

 

4.6 Hilfeplanung und Steuerung optimieren 

 

Mit dem Landespsychiatrieplan betont die Landesregierung die Notwendigkeit einer 

stärkeren strukturellen Verbindung zwischen Fall- und Systemebene mit dem Ziel, die 

psychiatrischen und psychosozialen Angebotsstrukturen bedarfsgerecht weiter zu 

entwickeln.  

 

An mehreren Stellen im Landespsychiatrieplan verdeutlicht die Landesregierung ihre 

Überzeugung, dass erst mit einer integrierten Hilfeplanung und gegebenenfalls 

entsprechenden Hilfeplankonferenzen eine personenzentrierte und bedarfsgerechte 

Leistungserbringung ermöglicht wird. 

 

Hinsichtlich der Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit strebt die Landesregierung 

ein Entwicklungsprojekt an, das die Förderung und den Ausbau von 

gemeindepsychiatrischen Verbünden zum Ziel hat. 

„Gemeindepsychiatrische Verbünde als Leistungserbringerverbünde gewährleisten 

gemeinsame Planung, Sicherstellung und Qualitätssicherung der Hilfen und arbeiten in 

regionalen Steuerungsgremien mit (LPP NRW, S. 50-51)“. 

 

Das LVR-Anreizprogramm „Förderung von Verbundkooperationen“ (2007-2012) zielte 

bereits auf die bessere Integration der LVR-Kliniken in den Gemeindepsychiatrischen 

Verbund und hat zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den LVR-Kliniken und 

den Einrichtungen und Diensten der kommunalen psychiatrischen Versorgung 

beigetragen. 

 

Der Klinikverbund flankiert die gewünschte Entwicklung seit Jahren mit 

Zielvereinbarungen und Netzwerktreffen. 
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Beispiel: 

 

Bonn: Einführung von qualitätsgesicherten stationsunabhängigen 

Krankenhausleistungen (SUL) 

 

In Absprache mit der TKK, der BEK und der DAK hat die LVR-Klinik Bonn ein 

Modellprojekt nach §64 b SGB V für die gesamte Allgemeinpsychiatrie und Kinder- und 

Jugendpsychiatrie vereinbart.  

Ziel dieses Vorhabens ist die Einführung von qualitätsgesicherten stationsunabhängigen 

Krankenhausleistungen (SUL). SULs sind dabei intensivierte stationsersetzende 

Leistungen ohne Unterkunft und Verpflegung, deren Einsatz mit dem Ziel der graduellen 

Reduktion der stationären Verweildauer verfolgt wird. Sie werden settingunabhängig 

erbracht und in Leistungskomplexen definiert. Dabei wird auf der einen Seite eine hohe 

Flexibilität zwischen ambulant und stationär angestrebt, auf der anderen Seite soll eine 

längerfristige kontinuierliche therapeutische Beziehung zum Patienten ermöglicht werden.  

 

Ziele hierbei sind: 

 

 Optimierung der Qualität der Versorgung psychisch Kranker 

 Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität der Betroffenen  

 

4.7 Selbsthilfe und Partizipation – Strukturen fördern 

 

Die Inhalte des Landespsychiatrieplans folgen im Themenfeld der „Selbsthilfe und 

Partizipation“ sowie dem Thema „Zwang reduzieren“ dem Grundverständnis der 

Weltgesundheitsorganisation, das ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell für die 

Erklärung und Entstehung von psychischen Störungen in Wechselbeziehung zu Körper, 

Seele und sozialem Umfeld zu Grunde legt.  

 

Aus menschenrechtlicher Sicht und in Analogie mit der Ratifizierung der UN-Konvention 

für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) durch den Deutschen 

Bundestag 2009, stehen dabei die Selbstbestimmung, Teilhabe, Partizipation, Nicht-

Diskriminierung, Geschlechtergerechtigkeit, Zugänglichkeit sowie die Chancengleichheit 

gleichrangig als Themen nebeneinander. Die implizite Forderung des 

Landespsychiatrieplans, dass die Behandlung und Rehabilitation psychischer Störungen 

den individuellen Bedürfnissen der Patient*innen entsprechend mehrdimensional 

auszurichten sind, führt auch in den LVR-Kliniken zu einer methodisch kombinierten und 

in vielen Fällen multiprofessionell erbrachten Versorgungsleistung.  

 

In diesem Zusammenhang initiiert der LVR-Klinikverbund in Zusammenarbeit mit den 

LVR-Kliniken unterschiedliche Projekte und vielfältige Maßnahmen mit dem Ziel der 

„Förderung von Partizipation und Selbstbestimmung“. 
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Vorrangig sind hier zu nennen: 

 

1. Der fortlaufend aktualisierte LVR-Verbundstandard Behandlungsvereinbarung 

 

Behandlungsvereinbarungen sind als Instrument zur Förderung der Partizipation 

und der Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten für alle LVR-Kliniken 

verbindlich eingeführt und mit einem fachlichen Durchführungsstandard hinterlegt. 

 

2. Die Etablierung einer TRIALOG-Plattform Klinikverbund 

 

Mit der Etablierung einer TRIALOG-Plattform beabsichtigt der LVR-Klinikverbund die 

kontinuierliche Einbeziehung der Betroffenen in die Angebotsgestaltung. 

In der Förderung der Sozialpsychiatrischen Zentren wurde bereits eine trialogische 

Beteiligung in einem Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt. 

 

3. Im LVR-Klinikverbund wird bis zum Frühjahr 2019 die Einführung von Peer-

Angeboten durch Genesungsbegleiter*innen in neun LVR-Kliniken erprobt.  

 

Das Projekt berührt und beeinflusst in seiner Zielsetzung die positive Grundhaltung 

der Klinikmitarbeitenden in Richtung des LVR-Aktionsplans und der darin 

enthaltenen Zielrichtung 1 „Die Partizipation von Menschen mit Behinderungen im 

LVR ausgestalten“, in dem die Förderung von Autonomie und Partizipation der 

Patient*innen in der Behandlung unmittelbar positiv durch Genesungsbegleitende 

beeinflusst wird. Im Sinne der UN-BRK geht es hier einerseits um die Inklusion von 

ehemals seelisch erkrankten Menschen ins Arbeitsleben und andererseits um die 

Chance zur Verbesserung von Arbeitsergebnissen in der klinischen Behandlung der 

Patient*innen, zur Erleichterung ihrer Umsetzung und zur Sicherung ihrer 

nachhaltigen Wirkung. 

Zum 31.07.2017 beschäftigen die LVR-Kliniken insgesamt 14 Genesungs-

begleiter*innen in unterschiedlichen Tätigkeitsvarianten bzw. Modellen. 

 

4. Die Bestandsaufnahme, Evaluation und Ableitung von Maßnahmen der 

Durchdringung von multiprofessionellen, partizipativen Behandlungsangeboten in 

den LVR-Kliniken auf Grundlage der Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen 

(z.B. Adherence-Therapie, Safewards, u.a.). 

 

5. Die Beteiligung an einem LVR-dezernatsübergreifenden Workshop zum Thema 

"Partizipation in der Verwaltung" unter Federführung der LVR-Stabsstelle Inklusion 

und Menschenrechte. 

 Ziel des Workshops war es, ausgehend von bestehenden Erfahrungen mit 

Beteiligungsformaten, Synergieeffekte in der Umsetzung weiterer geeigneter und 

praktikabler Beteiligungsformen im LVR zu entwickeln, um eine fachlich-inhaltliche 

Absicherung bzw. Weiterentwicklung von Arbeitsergebnissen der Verwaltung zu 

bewirken, sodass Menschen mit Behinderungen ihre Rechte tatsächlich in Anspruch 

nehmen können.  

Allgemein betrachtet geht es auch um die Ausdifferenzierung der 

Menschenrechtsbildung bei LVR-Mitarbeitenden, dem Empowerment der beteiligten 

Akteure sowie um Sozialraumentwicklung. 
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Auf Grundlage der Erfahrungen und Ergebnisse der o.g. Projekte und Aktivitäten 

werden wir die Entwicklung von trialogischen Kommunikations- und 

Beteiligungsformaten auf verschiedenen Ebenen vorantreiben.  

 

4.8 Zwang minimieren und überwinden – Beschwerdewesen ausbauen 

 

Der LVR-Klinikverbund beschäftigt sich systematisch bereits seit 2010 in seinem 

verbundweiten Arbeitskreis „Prävention von Zwang und Gewalt“ unter Leitung der LVR-

Verbundzentrale, intensiv mit diesen Themen. Der Teilnehmendenkreis setzt sich aus 

ärztlichen pflegerischen und psychologischen Mitarbeitenden der verschiedenen 

Fachbereiche der neun LVR-Kliniken unter Beteiligung des Verbundes Heilpädagogischer 

Hilfen, des Betriebsärztlichen Dienstes, der Stabsstelle Gleichstellung und Gender-

Mainstreaming sowie der Abteilung Rechtsangelegenheiten im Dezernat 8 zusammen.  

 

Die Arbeit dieses Qualitätszirkels besteht in der Identifizierung von „Guter“ oder „Bester 

Praxis“ und Strategien zur Verbesserung der Behandlungsqualität, der Patientensicherheit 

und -beteiligung auf der Grundlage von Ergebnisvergleichen.  

 

Für die Ergebnisvergleiche werden zentrale Auswertungen von Zwangsmaßnahmen im 

LVR-Klinikverbund, jeweils getrennt nach Erwachsenenpsychiatrie und Kinder-und 

Jugendpsychiatrie, durchgeführt. Neben der Anzahl aller Maßnahmen nach 

Abteilungsarten und im Klinikvergleich werden jeweils die Anzahl der Maßnahmen und ihr 

Anteil an der Gesamtfallzahl abgebildet, gefolgt von Darstellungen der Anzahl und des 

Anteils der von Maßnahmen Betroffenen. Hierbei wird meist deutlich, dass eine kleine 

Zahl von schwerst-psychisch Kranken, die durch häufige und zumeist unter Zwang 

verlaufende Aufnahmen gekennzeichnet ist, mehrere Zwangsmaßnahmen während der 

Behandlung auslösen.  

 

Insgesamt verfolgt der LVR-Klinikverbund das Ziel, eine Reduktion von Zwang und 

Gewaltereignissen zu erreichen. Dazu setzt der Klinikverbund auf Prävention und 

Maßnahmen von geringerer Eingriffstiefe in die Autonomie solcher Patient*innen, die vor 

sich selbst oder vor denen andere zu schützen sind (Verhältnismäßigkeit). 

 

a. Ableitung und Erprobung von innovativen Maßnahmen und Instrumenten der 

Gewaltvermeidung und Zwangsreduktion (Deeskalation, Safewards, Soteria-

Elemente, u.a.m.) 

b. Verbesserung der Begleitung und Nachsorge von Zwangsmaßnahmen 

(nachsorgende Gespräche, persönliche Begleitung während der Fixierung) 

 

Hier einige konkrete Beispiele: 

 

 Ausbau des Einsatzes von Behandlungsvereinbarungen (s.o.) 

 

PsychKG-Patient*inneninformation in 22 Sprachen  

 

Die umfassenden Informations- und Aufklärungspflichten gegenüber Menschen mit 

unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen oder anderen Verstehenshemmnissen 

(Patient*inneninformationen in einfacher / bürgernaher Sprache) stellen eine 

Herausforderung dar, der sich der Klinikverbund auf verschiedenen Ebenen (FF ÄD, 
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AK Gewaltprävention) stellen muss; hier insbesondere auch hinsichtlich der Beratung 

zum Absetzen von Medikamenten. 

 

 Maßnahmen der Prävention: Nächtliche Angebote für unruhige und schlafgestörte, 

alte Menschen („Nachtcafe“) im Bereich der Gerontopsychiatrie (Düren, Langenfeld, 

Viersen) 

 Entwicklung eines patientenbezogenen Nachsorgekonzepts bzw. Verbesserung der 

Nachsorge nach Zwangsmaßnahmen (Düren, Essen, Mönchengladbach) 

 Erprobung einer Kombination von Behandlungspass und Behandlungsvereinbarung 

(Bonn) 

 Erstellung, Erprobung und Evaluation eines Deeskalationskonzeptes (Köln) 

 

In den jährlichen Zielvereinbarungen wird zwischen der LVR-Verbundzentrale und den 

LVR-Klinikvorständen seit 2010 kontinuierlich die Umsetzung von Maßnahmen mit dem 

Ziel der nachweislichen Reduzierung von Zwangsmaßnahmen, verbindlich vereinbart. 

 

4.9 Menschen in spezifischen Problemlagen bedarfsgerecht unterstützen 

 

4.9.1 Menschen mit geistiger Behinderung und psychiatrischem 

Behandlungsbedarf: 

 

In verschiedenen Abschnitten ist der Landespsychiatrieplan Menschen mit weiteren 

Beeinträchtigungen gewidmet, insbesondere den Menschen mit Lernschwierigkeiten, die 

beim Landschaftverband Rheinland als Einrichtungsträger der HPH-Netze und LVR-

Kliniken im Wesentlichen als Menschen mit geistiger Behinderung und psychiatrischem 

und/oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf bezeichnet werden. Neben dem 

besonderen Versorgungs- und Behandlungsbedarf dieser Gruppe nimmt der 

Landespsychiatrieplan die im Land kontrovers geführte Debatte auf, die auf der einen 

Seite Spezialeinrichtungen als Ergänzung inklusiver Regelangebote fordert und auf der 

anderen Seite die Sicherstellung von Spezialkompetenz in den Regelangeboten. 

 

Zur Verbesserung der Datenlage werden mit dem Landespsychiatrieplan als 

Entwicklungsprojekte und Maßnahmen auf Landesebene folgende Empfehlungen 

ausgesprochen: 

 

 Für Menschen mit psychischen Erkrankungen und weiteren Beeinträchtigungen wird 

in Abstimmung mit den Fachverbänden eine Übersicht für NRW in Bezug auf 

barrierefreie und bedarfsgerechte psychiatrische und psychotherapeutische 

Angebote erstellt. 

 Wegen der mangelhaften Datenlage und der zum Teil kontrovers geführten 

Fachdiskussion sollte ein Gutachten seitens des Landes in Auftrag gegeben werden, 

das eine Bestandsaufnahme durchführt und auf dieser Grundlage Empfehlungen zur 

Weiterentwicklung der Versorgung herausgearbeitet werden. 

 

Im Anhang des Landespsychiatrieplans werden die Kompetenzzentren für Menschen mit 

geistiger Behinderung und psychiatrischem Behandlungsbedarf an den LVR-Kliniken 

Bedburg-Hau und Langenfeld aufgeführt. 

 

Für Kinder und Jugendliche ist die ambulante und aufsuchende Therapie des 

Fachbereiches Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der 
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LVR-Klinik Viersen genannt, was richtigerweise um das dort vorhandene stationäre 

Angebot zu ergänzen wäre.  

Der LVR-Klinikverbund erkennt den Bedarf dieser Spezialangebote als Ergänzung zur 

Regelbehandlung in den Versorgungskliniken. Dabei soll die Versorgung soweit wie 

möglich durch die Regelbehandlung sichergestellt werden. Erst wenn auf Grund 

besonderer Anforderungen Spezialkenntnisse und -settings erforderlich sind, sollte eine 

Überweisung in eine Spezialeinrichtung erfolgen. 

 

4.9.2 Kooperation Suchthilfe und Psychiatrie 

 

Psychiatrische Versorgung und Suchtkrankenhilfe weisen traditionell unterschiedliche 

Versorgungsstrukturen auf. Das Land NRW sieht daher unterschiedliche 

Planungsgrundlagen für beide Hilfesysteme vor: 

 

 Landeskonzept und Aktionsplan gegen Sucht NRW  

Die Sucht- und Drogenpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen beruht auf dem 

Landeskonzept gegen Sucht und in Umsetzung dessen auf dem Aktionsplan gegen 

Sucht.  

Im Sinne eines Strategiepapiers ist das Landeskonzept gegen Sucht darauf 

gerichtet, notwendige strukturelle und fachlich-inhaltliche Weiterentwicklungen 

unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene anzustoßen und die hierfür 

erforderlichen Umsetzungsprozesse zu befördern. 

Der Aktionsplan zeigt auf der Grundlage einer aktuellen Problemanalyse prioritäre 

Handlungsbedarfe und Maßnahmen in den Bereichen Suchtprävention und 

Suchthilfe auf. Die im Landeskonzept gegen Sucht NRW festgeschriebenen 

fachlichen Grundsätze und Rahmenvorgaben werden hierbei konkretisiert. 

 

 Landespsychiatrieplan 

Die im Landeskonzept und Aktionsplan gegen Sucht NRW vereinbarten Strategien 

und Ziele der Suchtkrankenhilfe fanden Eingang im Landespsychiatrieplan. 

Ein hoher Anteil suchtkranker Menschen wird in psychiatrischen 

Versorgungsangeboten behandelt. Die Behandlung erfolgt im Rahmen von 

 

 Leistungen der niedergelassenen Fachärzt*innen  

 Ambulanter Substitutionsbehandlung (in Praxen und Klinikambulanzen) 

 Ambulanter Psychotherapie 

 Leistungen in psychiatrischen Instituts/-Suchtfachambulanzen 

 kommunalen Sozialpsychiatrischen Dienste  

 Qualifizierter stationärer Entzugsbehandlung 

 Suchtpsychiatrischer Krankenhausbehandlung 

 Behandlung bei Komorbidität von Sucht und weiteren psychischen 

Erkrankungen 

 

In Bezug auf spezifische Zielgruppen bestehen Schnittmengen, in denen beide 

Hilfesysteme in unterschiedlicher Intensität und unterschiedlicher fachlicher 

Zuständigkeit tätig werden. Auf Grund der Vielzahl an Schnittstellen und der komplexen 

Hilfebedarfe suchtkranker Menschen kommt der Zusammenarbeit der Hilfen eine 

besondere Bedeutung zu.  
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Der Landespsychiatrieplan betont die Notwendigkeit verstärkter Bemühungen um 

Vernetzung von Suchtkrankenhilfe und Psychiatrie zum einen in Bezug auf Behandlung 

und Rehabilitation und zum anderen in Bezug auf regionale und überregionale Steuerung. 

 

Der LVR-Klinikverbund (Dez. 8) unterstützt seit jeher mit verschiedenen Projekten und 

Förderprogrammen die Weiterentwicklung von Kooperationsbeziehungen in der 

gemeindepsychiatrischen Versorgung: 

 

 Mit dem im FB 84 ursprünglich für die Kooperation der kommunalen 

Suchtkrankenhilfe entwickelten und erprobten Konzept des Netzwerkbezogenen 

Qualitätsmanagements (NBQM) wurde ein strukturiertes Verfahren entwickelt, das 

zur Verbesserung der Vernetzung vor Ort beiträgt. 

 

4.9.3 Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte 

 

Von Seiten des Landes wird die Qualität von Behandlung, Rehabilitation und Pflege 

schwerer kranken Menschen als der Maßstab für Psychiatrie und Psychosomatik 

angesehen, zudem fließt explizit eine menschenrechtliche Perspektive ein. Da 

Migrant*innen und insbesondere Geflüchtete häufig unter komplexen und chronifizierten 

Erkrankungen leiden, werden diese mit ihren Bedarfen durch den Landespsychiatrieplan 

besonders in den Blick genommen: 

 

Hinweise auf psychische Belastungen müssen beachtet bzw. erkannt und geeignete 

Verfahrenswege und Routinen zur Vermittlung in die Regelversorgung entwickelt werden. 

Durch frühe Identifizierung von seelischen Belastungen seien Prävention und Förderung 

seelischer Gesundheit und somit auch Teilhabe an bzw. Integration in die Gesellschaft 

möglich. 

 

Die Behandlung von Geflüchteten mit psychischen Störungen im Erwachsenenalter stelle 

jedoch besondere Anforderungen an die Regelversorgung wie z. B. einfache Zugänge, 

bedarfsgerechte und nachhaltige Konzepte, enge Kooperationen der Dienste der 

Regelversorgung mit spezialisierten Psychosozialen Zentren und Beratungsstellen für 

Flüchtlinge. 

 

Im LVR wurde die Notwendigkeit der Schaffung einer migrant*innengerechten 

psychiatrisch / psychosomatisch / psychotherapeutischen Versorgung bereits Anfang der 

2000er Jahre als ein zentrales Thema erkannt. Zur besseren Umsetzung des Zielkatalogs 

auf diesem Gebiet wurden in allen LVR-Kliniken Integrationsbeauftragte benannt. 

 

Der LVR-Klinikverbund stellt darüber hinaus über das LVR-Förderprogramm zur 

„Verbesserung der migrantensensiblen psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung“ 

finanzielle Mittel für die Konzeptionalisierung und Umsetzung kultursensibler Maßnahmen 

im Bereich der LVR-Kliniken zur Verfügung. Auf diese Weise wurde bzw. wird ein Anreiz 

dafür geschaffen, entsprechende Behandlungs- und Hilfsangebote in der (teil-

)stationären und ambulanten Versorgung zu gewährleisten und Mitarbeitende inter- bzw. 

transkulturell zu qualifizieren. Die so entstandenen Angebote wie muttersprachliche 

Sprechstunden oder Migrant*innenambulanzen erleichtern Patient*innen mit 

Zuwanderungs- und Fluchtgeschichte den Zugang in die Regelversorgung.  
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Seit 2008 unterstützt das LVR-Klinikverbundprojekt Migration den jeweiligen 

Förderschwerpunkt des Förderprogramms und trägt durch unterschiedliche Maßnahmen 

zur Bewusstseinsbildung und zum Wissenstransfer bei (s.a. Anlage 2 „Interkulturelle 

Öffnung am Beispiel des LVR-Verbundprojekts Migration“). 

 

Aktuell liegen die Förderschwerpunkte auf dem Einsatz von Sprach- und 

Integrationsmittler*innen (SIM) und auf der Verbesserung der Versorgung von 

Flüchtlingspatient*innen im Behandlungskontext der LVR-Kliniken. 

 

In 2014 und 2015 wurden durch das Klinikverbundprojekt Migration in den LVR-Kliniken 

grundlegende Informationsveranstaltungen und vertiefende Inhouse-Schulungen zum 

Einsatz von SIM in der Behandlung von Patient*innen mit Migrations- und 

Fluchtgeschichte durchgeführt. Mittlerweile hat sich das Setting – auch durch die 

zusätzliche finanzielle Förderung durch Haushaltsmittel im Rahmen der Flüchtlingshilfen 

(seit 2015) -  als Behandlungsroutine etablieren können.  

 

Zur Verbesserung der Versorgung von psychisch kranken/traumatisierten Geflüchteten 

hat das LVR-Klinikverbundprojekt in 2016 verschiedene Schulungs- bzw. 

Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Darüber hinaus wurde eine Broschüre als 

Informationsschrift und Handlungshilfe zu spezifischen Herausforderungen und möglichen 

Lösungsansätzen zur Behandlung von Geflüchteten in den LVR-Kliniken verfasst und allen 

Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. 

 

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss vom 17.11.2016 wurde die Bereitstellung von 

Haushaltsmitteln für die bedarfsabhängige Förderung des Einsatzes von SIM auch in der 

ambulanten psychiatrischen Versorgung durch die SPZ im Rheinland initiiert, wodurch die 

Möglichkeiten der Versorgung/Unterstützung psychisch kranker Menschen mit Migrations- 

und insbesondere Fluchtgeschichte eine konsequente Erweiterung erfahren haben. 

 

Zielgruppe für den Einsatz von SIM in den SPZ sind vor allem besonders schutzbedürftige 

Flüchtlinge im Sinne der EU-Aufnahmerichtlinie, die unter einer psychischen Störung 

leiden und begleitender psychosozialer Hilfen während bzw. nach einer psychiatrisch-

psychotherapeutischen Behandlung oder beim Zugang in die medizinisch-psychiatrische 

Regelversorgung bedürfen. 

 

Die SPKoM mit ihrer Kernaufgabe der Unterstützung der SPZ bei der Entwicklung 

interkultureller Kompetenz haben, den Erfahrungen in den LVR-Kliniken folgend, in 

Zusammenarbeit mit dem LVR-Klinikverbundprojekt Migration bereits begonnen, 

Schulungsveranstaltungen zu konzipieren und diese den SPZ-Mitarbeitenden anzubieten, 

um ihnen eine sichere und professionelle Zusammenarbeit mit SIM zu ermöglichen. 

 

Auf der Grundlage des Beschlusses des Gesundheitsausschusses vom 20.01.2017 

bezüglich des Antrags Nr. 14/161 erfolgt die Prüfung durch Dezernat 8, welche 

spezialisierten Angebote für schwer traumatisierte Flüchtlinge in den LVR-Kliniken aktuell 

bereits bestehen und unter welchen Rahmenbedingungen Standorten die Möglichkeit 

einer ambulanten Traumabehandlung von Flüchtlingen – orientiert am 

Behandlungsansatz der Ambulanz für Transkulturelle Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie des LVR-Klinikums Düsseldorf („Düsseldorfer Modell“) - gewährleistet 

werden könnte. 
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Grundsätzlich steht der LVR in den kommenden Jahren vor der Herausforderung, die 

genannten Angebote für Flüchtlinge und Migrant*innen zum einen zu verstetigen und 

zielgruppenspezifisch bzw. bedarfsgerecht weiter auszudifferenzieren, zum anderen die 

Integration dieser Patientengruppe in reguläre Behandlungsangebote zu erleichtern, 

indem Prozesse der kultursensiblen Öffnung bzw. Diversity-orientierten 

Weiterentwicklung von Abteilungen – auch unter Einbezug der Perspektive von 

Patient*innen - vorangetrieben werden. 

 

4.9.4 Menschen im Maßregelvollzug - Verbesserung der Prävention von 

Gewalttaten psychisch Kranker und Kooperation Allgemeinpsychiatrie 

und Maßregelvollzug an den Schnittstellen weiterentwickeln 

 

Der Landespsychiatrieplan setzt in Bezug auf den Maßregelvollzug an den Schnittstellen 

zum allgemeinpsychiatrischen Versorgungsnetz an. Dies gilt sowohl für die 

Neuaufnahmen wie auch für die Entlassungen aus dem Maßregelvollzug. 

 

Rund 75 % der Menschen, die gemäß § 63 StGB zu einer Unterbringung im 

psychiatrischen Krankenhaus verurteilt werden, wurden vor ihrer Unterbringung im 

Maßregelvollzug in Einrichtungen der Allgemeinpsychiatrie stationär behandelt. Das 

Ministerium sieht in der Verbesserung der Prävention von Gewalttaten psychisch Kranker 

eine Gemeinschaftsaufgabe. 

 

Im Bereich der Entlassungen sieht das Ministerium die Notwendigkeit, die rationalisierte 

Nachsorge über die forensischen Ambulanzen auszubauen, indem sich forensische 

Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie enger verzahnen. 

 

Als Maßnahmen und Entwicklungsprojekte formuliert das Ministerium: 

 

„Die Implementierung adäquater Betreuungsformen für „schwer vermittelbare 

Patientinnen und Patienten“ in Zusammenarbeit mit Projekten im 

allgemeinpsychiatrischen Bereich, die auf die Versorgung von Menschen mit einem 

besonderen und hohen Unterstützungsbedarf zielen, ist unter Beteiligung des Landes 

anzustreben. Das Gesundheitsministerium wird zu einer Dialogveranstaltung einladen.“ 

 

Dieser vom Land postulierte Handlungsbedarf deckt sich mit den Aktivitäten des LVR als 

Maßregelvollzugsträger im Bereich der Entlassungsvorbereitung und außerstationären 

Versorgung von Maßregelvollzugspatient*innen mit besonderem Betreuungsbedarf, die 

aktuell als „schwer vermittelbar“ gelten. Hierzu wird verwiesen auf den Vortrag von Herrn 

Dr. Schmidt-Quernheim im Gesundheitsausschuss am 28.10.2016 zum Pilotprojekt 

Duisburg („Vom Entwicklungsprojekt zum Versorgungspolitischen Programm“) u.a.. 
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4.10  Ausbau von Prävention und Gesundheitsförderung - Inklusion fördern 

und Exklusion verhindern 

 

Prävention und Gesundheitsförderung werden als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

begriffen für deren Bewältigung Präventionsgesetz und das Präventionskonzept NRW 

gute Grundlagen bieten. Als besondere Schwerpunkte werden 

 

 Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern 

 Psychische Störungen als Folge von Arbeitslosigkeit und  

 Früherkennung von psychischen Erkrankungen sowie 

 Anti Stigma- und Antidiskriminierungsinitiativen  

 

genannt. 

 

Insbesondere Belange von Menschen mit Mehrfachbehinderungen sind im Bereich der 

Gesundheitsförderung und Prävention stärker zu beachten. Barrieren im Zugang sollen 

beseitigt werden. 

 

Inklusion fördern und Stigmatisierung von psychisch Erkrankten verhindern werden 

darüber hinaus in Übereinstimmung mit Artikel 8 der UN-BRK als dauerhafte Aufgabe der 

Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit angesehen. 

 

Die Kliniken im LVR-Klinikverbund sind in erster Linie für die Behandlung psychischer 

Erkrankungen unterschiedlicher Ausprägung zuständig. In unterschiedlicher Weise und 

von Standort zu Standort verschieden unterstützen jedoch die Expert*innen im LVR-

Klinikverbund auch verschiedene präventive Angebote und Initiativen, z.B. die 

„Bündnisse gegen Depression“, Aufklärungsangebote in Schulen, die regionale 

Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderungen und psychiatrischem 

Behandlungsbedarf, die regionalen Hilfen für Kinder psychisch -und/oder suchtkranker 

Eltern. 

 

Der LVR wird darüber hinaus die im Landespsychiatrieplan angekündigten, zusätzlich 

ausgewiesenen Entwicklungsprojekte und Maßnahmen 

 

 Durchführung eines Fachkongresses „Prävention bei psychischen Erkrankungen 

einschließlich Anti-Stigma-Arbeit“ und 

 die Durchführung einer Evaluation von Diskriminierungsrisiken und besonderen 

Einschränkungen des Zugangs zu Gesundheitswesen oder Behörden und zu 

öffentlichem Raum für Menschen mit psychischen Störungen 

 

bei Bedarf gerne unterstützen. 

 

In Vertretung 

 

 

W e n z e l – J a n k o w s k i 
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Anlage 1 zu Vorlage Nr. 14/2174: 

Einschätzung des UN-Fachausschusses zu den Themen Zwang und Gewalt  

aus den Abschließenden Bemerkungen 

 

Gemäß Vorlage Nr. 14/567 („Abschließende Bemerkungen des UN-Fachausschusses für 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen zur ersten Staatenprüfung Deutschlands“) 

informierte die Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte über den Abschluss des 

völkerrechtlichen Prüfungsverfahrens der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK). Es ist beabsichtigt, schrittweise zu allen Emp-

fehlungen der sog. Abschließenden Bemerkungen innerhalb des LVR zu prüfen, inwiefern 

sich Handlungsbedarf für den LVR ergibt und mit welchen Lösungsansätzen diesem Hand-

lungsbedarf begegnet werden könnte. 

 

Im Rahmen der Abschließenden Bemerkungen wurde dem Vertragsstaat an mehreren 

Stellen ausdrücklich angeraten, die Praxis der Zwangsmaßnahmen in Deutschland 

zu überdenken. Sowohl die freiheitsentziehende Unterbringung, freiheitsentziehende 

Maßnahmen als auch die unfreiwillige Behandlung werden als kritisch betrachtet (vgl. 

Ziffern 30, 32, 34, 38 der Abschließenden Bemerkungen). 

 

Am 10. August 2017 hat die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention beim 

Deutschen Institut für Menschenrechte anlässlich dieser Thematik in den Abschließenden 

Bemerkungen zwei Ausschreibungen auf den Weg gebracht. Damit verfolgt die Monito-

ring-Stelle das Ziel, ihre Kenntnisse über das deutsche psychiatrische Hilfesystem unter 

dem Fokus Zwang und Zwangsvermeidung zu aktualisieren, zu erweitern und zu vertie-

fen.1  

 

Im Detail werden in den Abschließenden Bemerkungen folgende Punkte angesprochen: 

 

Mit Blick auf das in Artikel 14 BRK verankerte Recht auf Freiheit und Sicherheit der 

Person zeigt sich der UN-Fachausschuss „besorgt über die verbreitete Praxis der 

Zwangsunterbringung von Menschen mit psychosozialen Behinderungen in Einrichtun-

gen, den mangelnden Schutz ihrer Privatsphäre und den Mangel an verfügbaren Daten 

über ihre Situation.“ Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, „alle unmittelbar not-

wendigen gesetzgeberischen, administrativen und gerichtlichen Maßnahmen zu ergreifen, 

 

 um Zwangsunterbringung durch Rechtsänderungen zu verbieten, und mit den Ar-

tikeln 14, 19 und 22 des Übereinkommens übereinstimmende alternative Maß-

nahmen zu fördern; 

 

 um eine unabhängige Überprüfung durchzuführen, gestützt auf eine menschen-

rechtsbasierte Überprüfung der psychiatrischen Dienste für Menschen mit Behin-

derungen und der Achtung ihrer Privatsphäre sowie die Sammlung einschlägiger 

Daten.“ (Ziffern 29 und 30 der Abschließenden Bemerkungen).

                                           
1 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/ueber-uns/ausschreibungen/wissenschaftliche-

werkvertraege/#c21365 
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Im Kontext des Rechtsanspruchs auf Freiheit von Folter oder grausamer, un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (Artikel 15 BRK) drückt 

der UN-Fachausschuss seine Besorgnis darüber aus, dass körperliche und chemische 

freiheitseinschränkende Maßnahmen, insbesondere bei Personen mit psychosozialen 

Behinderungen in Einrichtungen und älteren Menschen in Pflegeheimen zur Anwendung 

kommen. Grundsätzlich ist der UN-Fachausschuss der Auffassung, dass die  

Verwendung körperlicher und chemischer freiheitseinschränkender Maßnahmen, die Iso-

lierung und andere schädliche Praktiken in Deutschland als Folterhandlungen anzuerken-

nen sind. 

 

Um die vorgetragenen Kritikpunkte abzustellen, empfiehlt der UN-Fachausschuss 

 

 „eine Überprüfung mit dem Ziel der offiziellen Abschaffung aller Praktiken vorzu-

nehmen, die als Folterhandlungen angesehen werden; 

 

 die Anwendung körperlicher und chemischer freiheitseinschränkender Maßnahmen 

in der Altenpflege und in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zu ver-

bieten, 

 

 Schadenersatzleistungen für die Opfer dieser Praktiken zu erwägen.“ (Ziffern 33 

und 34 der Abschließenden Bemerkungen) 

 

Mit Blick auf den in Artikel 17 UN-BRK geforderten Schutz der Unversehrtheit der 

Person äußert sich der UN-Fachausschuss besorgt über die Anwendung von Zwang 

und unfreiwilliger Behandlung, insbesondere gegenüber Menschen mit psychosozialen 

Behinderungen in Einrichtungen oder älteren Menschen in Wohnpflegeeinrichtungen so-

wie den Mangel an verfügbaren Daten über die Zwangsunterbringung und Zwangsbe-

handlung. 

 

Daher empfiehlt der UN-Fachausschuss, die notwendigen Maßnahmen, einschließlich ge-

setzgeberischer Art, zu treffen, 

 

 „um sicherzustellen, dass alle psychiatrischen Behandlungen und Dienstleistungen 

stets auf der Grundlage der freien und informierten Einwilligung der/des Betroffe-

nen erbracht werden; 

 

 um Menschenrechtsverletzungen in der psychiatrischen Versorgung und der Al-

tenpflege in allen Bundesländern zu untersuchen.“ (Ziffern 37 und 38 b und c der 

Abschließenden Bemerkungen)
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Speziell für den Bereich des Maßregelvollzugs nimmt der UN-Fachausschuss „mit Be-

sorgnis Kenntnis von dem Mangel an Informationen über Menschen mit Behinderungen 

im Strafjustizsystem, die bei einer Straftat für verhandlungsunfähig erklärt worden sind, 

über den Freiheitsentzug bei Personen aufgrund dieser Erklärung und die Anwendung von 

Maßregeln der Sicherung, oftmals auf unbestimmte Zeit.“ Insofern wird dem Vertrags-

staat empfohlen: 

 

 „eine strukturelle Überprüfung der Verfahren einzuleiten, die genutzt werden, um 

straffällig gewordene Menschen mit Behinderungen zu bestrafen;  

 

 sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichen Zugang zu den Ver-

fahrensgarantien haben, die allen einer Straftat beschuldigten Personen im Straf-

justizsystem zur Verfügung stehen, unter anderem die Unschuldsvermutung, das 

Recht auf Verteidigung und auf ein faires Verfahren; 

 

 angemessene Vorkehrungen an Orten des Freiheitsentzugs sicherzustellen.“ (Zif-

fern 31 und 32 Abschließenden Bemerkungen) 

 

Zum Thema Gewaltschutz und zu den Beschwerdemöglichkeiten für Menschen mit Behin-

derungen (insbesondere) in Einrichtungen kann auf die ausführliche Follow up-Vorlage 

Nr. 14/1180 der Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte verwiesen werden. 

 

Einschätzung der Bundesregierung und der Landesregierung NRW 

 

Im neuen Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung (NAP 2.0) zur UN-

Behindertenrechtskonvention, der im Juni 2016 vom Kabinett beschlossen wurde, spricht 

sich die Bundesregierung dafür aus, „Zwang in der psychiatrischen Versorgung auf das 

unbedingt Notwendige zu begrenzen und damit zur Verbesserung der psychiatrischen 

Hilfesysteme insgesamt beizutragen.“ Dabei setzt sie insbesondere auf „alternative frei-

willige Behandlungsmöglichkeiten“. Als Maßnahme ist ein entsprechendes Forschungspro-

jekt zur „Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem“ im NAP 

2.0 vorgesehen.2 

 

Mit Blick auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 des 

Strafgesetzbuches verweist die Bundesregierung darauf, dass schon die bisherigen 

bundesrechtlichen Regelungen den Vorgaben der BRK entsprechen.3 Am 28. April 

2016 wurde ein Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiat-

rischen Krankenhaus gemäß § 63 des Strafgesetzbuches beschlossen. Ziel ist aus Sicht 

der Bundesregierung, „durch entsprechende materiell-rechtliche Konkretisierungen und 

Beschränkungen sowie den Ausbau der prozessualen Sicherungen noch besser unver-

hältnismäßige und vor allem unverhältnismäßig lange Unterbringungen zu vermeiden“.

                                           
2 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Nationalen Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung zur UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), S. 185. 

3 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Nationalen Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung zur UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), S. 201. 
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Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat Ende November 2016 die Neuregelung des 

Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten 

(PsychKG) beschlossen. Die Änderungen sind am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Mit 

der Neuregelung wurden insbesondere die Voraussetzungen zur Anwendung von Zwang 

(insb. von Zwangsbehandlungen) konkretisiert und enger gefasst. Damit wurde versucht, 

Vorgaben der BRK und des Bundesverfassungsgerichts besser gerecht zu werden (vgl. 

dazu auch Vorlage Nr. 14/1502 mit der gemeinsamen Stellungnahme der beiden 

Landschaftsverbände zum Gesetzesentwurf). 

 

Zudem befasst sich auch der neue Landespsychiatrieplan NRW mit dem Thema 

Zwang (vgl. Abschnitt 4.8. in der Vorlage Nr. 14/2174). 
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Worum geht es hier?   

 

 

In leichter Sprache 

 

Der LVR bezahlt Beratungs-Stellen  

für Menschen mit Behinderungen. 

Sie helfen zum Beispiel: 

• Bei der Entscheidung, wie man wohnen möchte. 

• Oder sie geben Tipps für die Freizeit. 

 

Es gibt zwei unterschiedliche Beratungs-Stellen.  

Es gibt die KoKoBe.  

KoKoBe ist eine Abkürzung.  

Das lange Wort ist: Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle. 

KoKoBe sind für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten da. 

 

Und es gibt die SPZ.  

SPZ ist eine Abkürzung.  

Der lange Name ist: Sozial-Psychiatrisches Zentrum.  

SPZ sind für Menschen mit einer seelischen Erkrankung. 

 

Mit dem neuen Bundes-Teilhabe-Gesetz soll es in Deutschland  

bald neue unabhängige Beratungs-Stellen geben. 

In den Beratungs-Stellen sollen auch Menschen mit Behinderungen  

andere Menschen mit Behinderungen beraten. 

Dazu sagt man Peer–Counseling. 

 

Die neuen unabhängigen Beratungs-Stellen ergänzen  

die Beratungs-Stellen vom LVR. 

Menschen mit Behinderungen haben dann mehr Wahl-Möglichkeiten,  

von wem sie sich beraten lassen. 
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren. Mit der Telefonnummer 0221-809-6153 

erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte (00.300).  

Bilder: © Reinhild Kassing. 

 

 

 
  

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-6153 

 

Viele Informationen zum LVR in leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 
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Zusammenfassung: 

 

Die Verwaltung wurde im Haushaltsbegleitbeschluss (Antrag 14/140) zum Doppelhaushalt 

2017 / 2018 u.a. gebeten, zu prüfen, ob es möglich ist, die nach dem Entwurf des 

Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für ‚unabhängige Beratung‘ vorgesehenen Mittel zur 

Entlastung des LVR-Haushaltes für die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen 

(KoKoBe) und Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) einzusetzen. 

 

Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) nach § 32 SGB IX n.F. ist ein 

neues Angebot, welches zur niedrigschwelligen Beratung von Menschen mit 

Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Menschen in den nächsten Jahren 

aufgebaut werden soll. Beraten werden soll zu allen Leistungen des SGB IX. Ziel der EUTB 

ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Das neue 

Angebot soll eine von Leistungsträgern und Leistungserbringern möglichst unabhängige 

Beratung sein, die bereits vor der Inanspruchnahme von Leistungen zur Verfügung 

stehen soll. Die Förderung der neuen Beratungsstellen soll zum 01.01.2018 beginnen und 

mindestens 3 Jahre fortbestehen. Für Beratungsstellen im Zuständigkeitsgebiet des LVR 

sind jährlich rund 4,5 Mio. Euro vorgesehen. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des 

Bundeshaushaltes.  

 

Zu prüfen ist die Frage, wie groß die Überschneidungen zwischen der EUTB und den 

bereits vom LVR finanzierten KoKoBe und SPZ sind und ob daher Bundesmittel für die 

Finanzierung dieser Beratungsstellen bewilligt werden könnten.  

 

KoKoBe und SPZ haben einen umfassenden Beratungs-, Koordinierungs- und 

Vernetzungsauftrag, der weit über die ausschließliche Beratung – wie bei der EUTB - 

hinausgeht. In Bezug auf einen Teil ihres Auftrages, die Beratung, hat die Prüfung 

ergeben, dass es zwar Schnittmengen bei den Zielgruppen und bei den 

Beratungsgegenständen gibt. Diese sind jedoch relativ gering: die Zielgruppen von 

KoKoBe und SPZ sind mehr oder weniger kleine Teilmengen der Zielgruppen der EUTB. 

Auch beim Beratungsgegenstand ist die EUTB deutlich weiter gefasst: während die EUTB 

sich auf alle Leistungen nach dem SGB IX bezieht, ist der Auftrag von KoKoBe und SPZ 

deutlich eingeschränkter. 

Insofern kann die EUTB ein sinnvolles ergänzendes, aber kein ersetzendes Angebot von 

KoKoBe und SPZ sein. 

 

Die mittlerweile im Bundesanzeiger veröffentlichten Richtlinien zur EUTB verweisen 

zudem darauf, dass mit der EUTB keine vorhandenen Beratungsstrukturen ersetzt werden 

sollen, sondern vielmehr auf diesen aufgebaut werden soll. Insofern hat der LVR 

(Dezernate 7 und 8) die KoKoBe und die SPZ angeschrieben, um sie auf die Richtlinien 

hinzuweisen und darum gebeten, sich gemeinsam, eventuell zusammen mit 

Organisationen der Selbsthilfe, um die EUTB als ergänzendes Angebot zu bewerben. 

 

Diese Vorlage berührt die Zielrichtungen Z 2 [Die Personenzentrierung im LVR 

weiterentwickeln] und Z 4 [Den inklusiven Sozialraum mitgestalten] des LVR-

Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2082: 

 

Durch den Haushaltsbegleitbeschluss (14/ 140) wurde die Verwaltung u.a. gebeten, zu 

prüfen, „ob es möglich ist, die nach dem Entwurf des BTHG für ‚unabhängige Beratung‘ 

vorgesehenen Mittel zur Entlastung des LVR-Haushaltes für die KoKoBe’s/ SPZ’s 

einzusetzen“ (Zeilen 121-123). 

Mit dieser Vorlage wird der vorgenannte Prüfauftrag beantwortet und erledigt. 

 

1. Vorbemerkung 

Mit der EUTB nach § 32 SGB IX n.F. hat der Gesetzgeber in Teil I des SGB IX ein 

neues Beratungsangebot vorgesehen. Mit der EUTB soll eine Beratung und 

Aufklärung eines Menschen mit Behinderungen oder eines von Behinderung 

bedrohten Menschen bereits im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen 

ermöglicht werden, „die weitgehend frei von ökonomischen Interessen und 

haushaltsrechtlichen Interessen und Kostenverantwortung insbesondere der 

Leistungsträger und der Leistungserbringer ist“ (Begründung zum BTHG, S. 251). 

Das Angebot erstreckt sich auf die Information und Beratung über Rehabilitations- 

und Teilhabeleistungen nach dem SGB IX (vgl. § 32 Abs. 2). Die Beratung von 

Betroffenen durch Betroffene ist besonders zu berücksichtigen (vgl. § 32 Abs. 3).  

Als Förderung stellt der Bund jährlich 50 Mio. für Beratungsleistungen zur 

Verfügung. Für das Zuständigkeitsgebiet des LVR sind rund 4,5 Mio. € jährlich 

vorgesehen. 

Die Förderdauer beträgt zunächst 3 Jahre und kann längstens auf 5 Jahre 

verlängert werden, sofern die Förderziele erreicht werden. 

 

Das neue Angebot steht neben der gesetzlichen Beratungspflicht der 

Leistungsträger (ausgeweitet für die Eingliederungshilfe, s. § 106 SGB IX n.F.) 

und dient nicht dazu, bereits bestehende Auskunfts-, Beratungs- und 

Informationsangebote zu ersetzen. Vorhandene Strukturen und bestehende 

Angebote sind bevorzugt zu nutzen bzw. auszubauen und qualitativ zu 

verbessern. 

 

Die KoKoBe sind ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für Menschen mit 

einer geistigen Behinderung im Rheinland. Die KoKoBe haben folgende Aufgaben 

und Ziele: 

 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit für die Zielgruppe, 

 Unterstützung des Vorrangs ambulanter vor stationärer Hilfen, 

 Erreichen von Menschen mit Behinderung, die bislang keine Leistungen 

zum Wohnen erhalten, damit diese auch künftig ohne stationäre Hilfen 

leben können, 

 Koordination und Mitwirkung bei der Ergänzung der vor Ort vorhandenen 

Angebote zur Sicherstellung personenzentrierter Hilfen, 

 Vernetzung der vor-Ort erbrachten Leistungen der Eingliederungshilfe mit 

sonstigen Angeboten (z.B. Förderschule), 

 Aufzeigung von Kontaktmöglichkeiten und Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung von Menschen mit geistiger Behinderung, wenn diese 

selbstständig mit ambulanter Unterstützung wohnen (vgl. insgesamt 

Richtlinien des LVR zur Förderung der KoKoBe). 
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Die KoKoBe weisen somit einen erheblich umfassenderen Auftrag auf als die 

EUTB, da sie neben der Beratung (das „Be“) auch Koordinierungs- (das erste 

„Ko“) und Kontaktaufgaben (das zweite „Ko“) leisten. 

 

Vergleicht man unter Vernachlässigung der Koordinierungs- und 

Kontaktaufgaben ausschließlich die Beratungsaufgaben der KoKoBe mit denen 

der EUTB, so lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden. 

 

Mit den SPZ steht psychisch kranken und seelische behinderten Menschen in 

kleinräumigen, überschaubaren Regionen ein Angebot zur Verfügung, dass 

wohnortnahe ambulante und teilstationäre Hilfen bündelt. 

 

  Die durch das SPZ geleisteten Hilfen sollen: 

 die Inklusion psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen im Sinne der 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen fördern, 

insbesondere 

 Menschen mit psychischen Krankheiten und Behinderungen bei der Bewältigung 

des Alltags und einer selbstbestimmten Lebensführung unterstützen, 

 ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft fördern, 

 ihre psychische Gesundheit durch geeignete Angebote stärken und Hilfen bei 

psychischen Krisen gewährleisten, 

 ihnen eine als sinnvoll erlebte Beschäftigung oder Tagesgestaltung ermöglichen 

und Hilfen zur Integration in das Arbeitsleben geben, 

 psychiatrische Krankenhausaufenthalte vermeiden und die Rückfallgefahr 

verringern. 

Dabei sind Beratungsangebote Kernangebote der vorzuhaltenden Kontakt- und 

Beratungsstelle als ein Baustein von mehreren. Die Aufgaben der Kontakt- und 

Beratungsstelle werden in den Grundsätzen des Landschaftsverbandes zur 

Förderung von SPZ wie folgt umschrieben: 

 

 Gesprächs- und Beratungsangebote für Menschen mit psychischen Krankheiten 

und Behinderungen sowie ihren Angehörigen bzw. Bezugspersonen 

(Erstkontakte, Einzelberatung, Gesprächsgruppen), 

 Bedarfsgerechte Vermittlung psychiatrischer Hilfen und deren personenzen-

trierter Bündelung, 

 Angebote zur Ermöglichung sozialer Kontakte und zur Freizeitgestaltung 

(Kontaktstelle, Club), 

 Unterstützung der Selbsthilfe der Psychiatrieerfahrenen und der Angehörigen. 

 

 

2. Welche Gemeinsamkeiten weisen EUTB und KoKoBe/SPZ auf? 

 Beiden Angeboten ist gemein, dass sie sich den Interessen der 

Ratsuchenden verpflichtet sehen. 

 Beide Angebote sollen der jeweiligen Zielgruppe im Sinne eines Lotsen 

helfen, die erforderlichen Leistungen zu bekommen.  
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 Beide Angebote sollen die Beratung von Betroffenen für Betroffene 

berücksichtigen – die EUTB wesentlich stärker als derzeit die KoKoBe, bei 

denen dieses Angebot künftig allerdings weiter ausgebaut werden muss.  

 

3. Welche Unterschiede weisen EUTB und KoKoBe/SPZ auf? 

 Die EUTB bezieht sich auf alle Rehabilitations- und Teilhabeleistungen nach 

dem SGB IX – die Tätigkeit der KoKoBe/SPZ mehr oder weniger auf die 

Leistungen der Eingliederungshilfe. 

 Die EUTB bezieht sich auf Menschen mit Behinderungen und von 

Behinderung bedrohte Menschen, unabhängig von der Form der 

Behinderung – die Tätigkeit der KoKoBe auf Menschen mit einer geistigen 

Behinderung, die Tätigkeit der SPZ auf Menschen mit psychischen 

Erkrankungen bzw. einer seeelischen Behinderung. 

 Die EUTB umfasst als Leistung die Information und Beratung der 

Zielgruppe – die Tätigkeit der KoKoBe beinhaltet neben der Information 

und Beratung auch die Unterstützung der Zielgruppe, z.B. durch Erstellung 

eines IHP, Begleitung zur HPK…. 

 Die Festlegungen der Tätigeiten des SPZ sind mit dem Ziel einer an der 

jeweiligen ratsuchenden Person ausgerichteten Handlungsweise bewusst 

noch weiter gefasst. Sie können damit bedarfsgerecht flexibel angeboten 

werden. In der Regel geht das Leistungsspektrum der Kontakt- und 

Beratungsstelle in den SPZ erheblich über die Leistungen der EUTB hinaus. 

 Die EUTB soll als Angebot aufgebaut werden, welches unabhängig von 

Leistungsträgern und Leistungsanbietern ist. Die KoKoBe sind insofern vom 

LVR als Leistungsträger abhängig, da dieser die Arbeit der KoKoBe 

finanziert. Die SPZ werden durch den LVR – hier Dezernat 8 - nach den 

o.g. Förderrichtlinien gefördert und jährlich bescheidet. 

Darüber hinaus sind die KoKoBe und SPZ in dem Sinne von 

Leistungsanbietern abhängig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

KoKoBe und SPZ Angestellte dieser Leistungserbringer sind. 

 Im Falle der KoKoBe wurde allerdings bereits durch verschiedene 

Maßnahmen eine höchstmögliche Leistungserbringerunabhängigkeit 

versucht herzustellen (z.B. keine Verwendung des Träger-Logos, sondern 

eigenes KoKoBe-Logo, keine Verwendung von Träger-E-Mail-Anschriften, 

sondern eigene KoKoBe-E-Mail-Anschriften, weitestgehend räumlich 

unabhängig, KoKoBe-Internetpräsenz, kein Weisungsrecht des 

Anstellungsträgers bei Beratungsinhalten, Gründung eines 

Trägerverbundes).  

 

4. Hinsichtlich der Aufgaben, der Beratungsgegenstände und der Zielgruppen besteht 

demnach zwischen der EUTB und den KoKoBe/SPZ nur eine geringe 

Übereinstimmung im Aufgabenfeld „Beratung“ der KoKoBe und SPZ. Diese kann in 

dem Sinne identifiziert werden, dass die Zielgruppe der KoKoBe/SPZ-Beratungen 

eine Teilmenge der Zielgruppe der EUTB-Beratung sein wird. Auch beim 

Beratungsgegenstand gibt es nur geringe Überschneidungen.  

 

5. Zusammenfassung 

Mit der EUTB wird ein neues Beratungsangebot etabliert, welches einige 

Berührungspunkte zur Arbeit der KoKoBe und SPZ aufweist, dieses aber nicht 

umfasst. Die EUTB als neues Beratungsangebot ist daher als ergänzendes, nicht 
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aber als ersetzendes Angebot zur derzeitigen KoKoBe- und SPZ-Arbeit zu 

verstehen.  

 

Dies leitet sich auch aus den Förderrichtlinien für die EUTB ab: 

 Lt. Richtlinie zur EUTB soll das Beratungsangebot bereits bestehende 

Angebote nicht ersetzen (Punkt 1 der Richtlinien). „Vorhandene Strukturen 

und bestehende Angebote sind bevorzugt zu nutzen bzw. auszubauen und 

qualitativ zu verbessern“.  

 Auch muss für Mitarbeitende, die als bereits beschäftigtes Personal auf 

einen Projektarbeitsplatz umgesetzt werden, im entsprechenden Umfang 

neues Personal eingestellt werden (Punkt 2 der Richtlinien). 

 Zudem muss von Seiten des Projektnehmers erklärt werden, dass das 

Projekt (also die EUTB) nicht bereits aus öffentlichen oder anderweitigen 

Mitteln gefördert wird (s. Ergänzungen zum Musterantrag). 

 

Die KoKoBe und SPZ im Rheinland sind als niederschwellige Beratungsangebote 

konzipiert und bieten – neben anderen Angeboten – auch Information und Beratung für 

Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Erkrankung an. Die 

EUTB stellt somit eine sinnvolle Ergänzung des Angebotes von KoKoBe unbd SPZ dar. 

Daher haben die Dezernate 7 und 8 die KoKoBe und SPZ in einem Schreiben mit Datum 

vom 07.06.2017 gebeten, sich um die zusätzlichen Mittel aus der Bundesförderung zu 

bewerben, um ihr eigenes Beratungsangebot zu ergänzen und zu erweitern (s. Anlage).  

 

 

Nach der Entscheidung über eventuelle Förderungen muss konzeptionell, personell und 

finanziell über die Fortentwicklung und ggf. erforderliche teilweise Neuausrichtung 

zumindest der KoKoBe entschieden werden. 

 

 

In Vertretung 

 

 

L E W A N D R O W S K I  



 

LVR-Dezernat Soziales 

LVR- Dezernat Klinikverbund und Heilpädagogische Hilfen   
   
   

LVR ∙ Dezernate 7 und 8 ∙ 50663 Köln   Datum und Zeichen bitte stets angeben 
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Wir freuen uns über Ihre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit. Sie erreichen uns unter der 

 Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mail an Anregungen@lvr.de 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Deutzer Freiheit 77 – 79 Helaba 

Pakete: Ottoplatz 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

An die  

KoKoBe und SPZ im Rheinland 

- Per Mail - 

  07.06.2017 

 

Fr. Dr. Kahl, Herr Kitzig 

Hr. Dr. Schartmann 

Tel    0221 809-0 

 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX n.F. 

Hier: Veröffentlichung der Förderrichtlinien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Datum 30.05.2017 sind im Bundesanzeiger die Richtlinien zur „ergänzenden un-

abhängigen Teilhabeberatung“ (EUTB) nach § 32 SGB IX n.F. veröffentlicht worden. 

Mit der EUTB soll ein Netz an Beratungsstellen aufgebaut werden, durch die bereits im 

Vorfeld der Inanspruchnahme von Teilhabeleistungen über diese informiert und bera-

ten werden soll. Bei der Förderung der Beratungsstellen soll insbesondere die Beratung 

von Betroffenen für Betroffene berücksichtigt werden. Die Förderung der ergänzenden 

unabhängigen Teilhabeberatung erfolgt aus Bundesmitteln und ist zunächst bis zum 

31.12.2022 befristet. Die Richtlinie sowie weiterführende Informationen sind als Anlage 

beigefügt. 

 

Die KoKoBe und SPZ im Rheinland sind als niederschwellige Beratungsangebote konzi-

piert und bieten – neben anderen Angeboten – auch Information und Beratung für 

Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Erkrankung an. Die 

EUTB stellt somit eine sinnvolle Ergänzung Ihres bestehenden und gut angenommenen 

Angebotes dar und wir bitten Sie daher, sich um diese Fördermittel zu bewerben. Eine 

Kooperation von SPZ, KoKoBe und Anbietern der Selbsthilfe schon bei der Bewerbung 

um Fördermittel der EUTB würde die Chance bieten, eine fachlich hochqualifizierte Be-

ratung für unterschiedliche Zielgruppen im Sinne der Förderrichtlinie zu konzipieren.  

 

Wir regen daher auch an zu prüfen, ob eine gemeinsame Bewerbung von KoKoBe und 

SPZ (ggfs. durch Kooperationsvereinbarungen) in Ihrer Region sinnvoll ist. Der Kontakt 



 

Seite 2

 

zu den Angeboten der Selbsthilfe sollte gesucht  und Vertreter der Selbsthilfe in die An-

tragstellung möglichst einbezogen werden. 

 

 

Gerne stehen wir für weiterführende Informationen zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung 

 

    
 

Dirk Lewandrowski    Martina Wenzel-Jankowski 

LVR-Dezernent Soziales   LVR-Dezernentin Klinikverbund und 

      Heilpädagogische Hilfen 

 

 

 



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/2006

öffentlich

Datum: 07.06.2017

Dienststelle: Fachbereich 12

Bearbeitung: Frau Harling

Ausschuss für Personal und 
allgemeine Verwaltung 
Krankenhausausschuss 3 
Krankenhausausschuss 2 
Krankenhausausschuss 4 
Krankenhausausschuss 1 
Gesundheitsausschuss 
Betriebsausschuss LVR-
Jugendhilfe Rheinland 
Ausschuss für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen

26.06.2017 

11.09.2017 
12.09.2017 
13.09.2017 
14.09.2017 
15.09.2017 
18.09.2017 

29.09.2017 

Kenntnis 

Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 

Kenntnis 

Tagesordnungspunkt:

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2016

Kenntnisnahme:

Der Bericht zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse wird gemäß Vorlage 14/2006 zur Kenntnis genommen

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

ja



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

L i m b a c h
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Zusammenfassung: 
 
Mit der Vorlage 14/2006 wird die bisherige Berichterstattung zum Thema „Befristete 
Beschäftigungsverhältnisse“ für das Jahr 2016 fortgeschrieben.  
Es wird berichtet über 

 die Rechtsgrundlage und den aktuellen Stand der Rechtsprechung (s. Punkt I.1 
und Anlage 1), 

 die Entwicklung der Prozentanteile befristeter Beschäftigungsverhältnisse zum 
31.12. der Jahre 2010 bis 2016 (s. I.3.1 und Anlagen 2 und 3), 

 die Anzahl der Befristungen mit bzw. ohne Sachgrund, Vergleich Stichtag 
31.12.2015 zum Stichtag 31.12.2016 (s. I.3.2 und Anlage 4), 

 die Sachgründe gem. § 14 Abs. 1 TzBfG zum Stichtag 31.12.2016 (s. I.3.3), 
 die Übernahme befristet Beschäftigter in ein unbefristetes 

Beschäftigungsverhältnis für das Jahr 2016 (s. I.3.4 und Anlage 5). 
 
Mit Vorlage 14/1277 (PA am 27.06.2016) konnte über eine kontinuierliche Reduzierung 
des Anteils befristet Beschäftigter am Gesamtpersonalbestand des LVR berichtet werden. 
Im Vergleich 2015 zu 2016 ist der Anteil befristeter Verträge bezogen auf den gesamten 
LVR von 8,9% auf 9,1% angestiegen. Auffällig sind die unterschiedlichen Entwicklungen 
der befristeten Verträge bei Frauen und Männern: 
Während bei den Männern der Anteil befristeter Beschäftigung von 7,3% auf 7,1% 
zurückging, ist bei den Frauen der Anteil befristeter Beschäftigung von 9,8% auf 10,3% 
angestiegen.  
 
Die von den Aufgabenbereichen aufgeführten Gründe, die zum Abschluss befristeter 
Verträge führen, sind - wie in den Vorjahren - Vertretung unbefristet beschäftigten 
Personals, Projektarbeit, zeitlich befristete Finanzierung. Bei den wie Eigenbetrieben 
geführten Einrichtungen des Dezernates 8 wirken sich zusätzlich die unsichere 
Finanzierungsentwicklung bzw. Budgetdeckelung und die Verkleinerung von Einrichtungen 
aus. 
 
Im Vergleich 31.12.2015 zum 31.12.2016 ist der Anteil befristeter Verträge mit 
Sachgrund wiederum leicht zurückgegangen (von 44,5% auf 44,3%), der Anteil der 
Befristungen ohne Sachgrund dementsprechend angestiegen.  
Als Begründung für den Abschluss befristeter Verträge ohne Sachgrund wird eine höher 
eingeschätzte Rechtssicherheit angeführt. Verträge ohne Sachgrund bieten die 
Möglichkeit, befristet eingestelltes Personal flexibel einzusetzen.  
 
Die Übernahmequote befristet Beschäftigter in unbefristete Beschäftigung liegt mit 15,9% 
für 2016 deutlich unter dem Ergebnis für 2015 (19,6%).  
Hier wirkt sich aus, dass in den LVR-Kliniken, dem Aufgabenbereich mit der höchsten 
Anzahl an Befristungen, der Anteil an Entfristungen in 2015 außergewöhnlich hoch war 
und sich in 2016 wieder dem Ergebnis aus 2014 nähert. 
 
Mit der Vorlage 14/1277 (PA am 27.06.2016) wurde der Vorschlag aus dem IAB-
Forschungsbericht 12/2015 aufgegriffen, die erforderliche organisatorische Flexibilität 
über die Schaffung unbefristeter Vertretungsstellen sicher zu stellen.  
 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung am 27.06.2016 
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hat die Verwaltung den Auftrag erhalten zu prüfen, „…ob und wie die Einrichtung von 
Springerpools mit unbefristet Beschäftigten, z. B. einrichtungsübergreifend für die 
Heilpädagogischen Netze und die Kliniken realisiert werden kann.“  
Hierzu steht der LVR-Fachbereich 12 bereits in engem Kontakt mit dem Dezernat 8, das 
im Rahmen eines Traineeprojektes ab dem 01.06.2017 eine Machbarkeitsstudie zu dem 
Thema „Springerpools und Stellenpools“ erarbeiten wird. Ferner wird derzeit geprüft, 
inwieweit im Bereich der Jugendhilfe und in weiteren Organisationseinheiten ähnliche 
Überlegungen umsetzbar wären. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2006: 
 
 

Inhalt	
Vorbemerkungen .................................................................................................. 4 
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Vorbemerkungen 

Im Rahmen der Beratungen zum Stellenplanentwurf 2010 wurde die Verwaltung 
erstmalig um Erläuterungen zu den befristeten Beschäftigungsverhältnissen beim LVR 
gebeten.  
Dem ist die Verwaltung mit der Vorlage 13/499 (PA am 12.07.2010) nachgekommen.  
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, regelmäßig Zahlen zu den befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen vorzulegen.  
Dies erfolgte mit den Vorlagen  

 13/1296 (PA am 11.07.2011),  
 13/2346 (PA am 24.09.2012),  
 13/2483 (überarbeitete Fassung der Vorlage 13/2346 für die 

Krankenhausausschüsse, den Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen, den Gesundheitsausschuss und den Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe 
Rheinland), 

 13/3068 (PA am 14.10.2013), 
 14/417 (PA am 16.04.2015) und 14/417/1 (Krankenhausausschüsse, 

Gesundheitsausschuss, Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe Rheinland, Ausschuss 
für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen), 

 14/1277 (PA am 27.06.2016). 
 
Mit der Vorlage 14/2006 werden die in den oben genannten Vorlagen aufgeführten Daten 
für das Jahr 2016 fortgeschrieben.  
 
Der Vorlage 14/2006 sind beigefügt: 

 Anlage 1:  Erläuterungen zur Rechtsgrundlage und zum aktuellen Stand der 
Rechtsprechung  

 Anlage 2: Übersicht der Prozentanteile befristeter Beschäftigungsverhältnisse zum 
31.12. der Jahre 2010 bis 2016 nach Organisationseinheiten 

 Anlage 3: Übersicht der Prozentanteile befristeter Beschäftigungsverhältnisse zum 
Stichtag 31.12.2016 nach Geschlecht und Organisationseinheiten 

 Anlage 4: Übersicht der Befristungen mit bzw. ohne Sachgrund, Vergleich 
31.12.2015 zu 31.12.2016 

 Anlage 5: Übersicht zur Übernahme befristet Beschäftigter in ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis für das Jahr 2016  
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I. Befristete Beschäftigung beim LVR bis 2016 

I.1  Rechtsgrundlage der befristeten Beschäftigungsverhältnisse  

Im Stellenplan, der gem. § 1 Gemeindehaushaltsversordnung Teil des Haushaltsplanes 
ist, wird der durch die Verwaltung errechnete Stellenbedarf und die nachfolgend durch 
die politische Vertretung genehmigte Anzahl der Stellen für Beamtinnen, Beamte und der 
nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten ausgewiesen. 
Wenn Personal für zusätzliche, befristet anfallende Aufgaben oder als Vertretung für 
unbefristet Beschäftigte erforderlich ist, besteht die Möglichkeit der befristeten 
Beschäftigung. 
 
Rechtsgrundlage für den Abschluss befristeter Beschäftigungsverhältnisse ist § 14 des 
Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG).  
Differenziert wird hier nach Befristungen mit (§ 14 Abs. 1 TzBfG) und ohne sachlichen 
Grund (§ 14 Abs. 2 und 3 TzBfG).  
Durch Verfügungen wird innerhalb des LVR sicher gestellt, dass alle Bereiche 
Informationen zur generellen Anwendung des TzBfg und zur aktuellen Rechtsprechung 
erhalten. 
 

I.2  Auswertungssystematik 
Für die Auswertungen werden wie in den bisherigen Vorlagen folgende Daten zugrunde 
gelegt: 

 Personalbestand zum 31.12. des Jahres = Anzahl der aktiven Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zum Stichtag.  
Nicht berücksichtigt sind Personen in Sonderurlaub ohne Bezüge (z. B. Elternzeit, 
Rente auf Zeit) und Personen während der Freistellungsphase der Altersteilzeit. 
Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontäre/ 
Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, sowie Ärztinnen und Ärzte, mit 
denen ein befristeter Arbeitsvertrag gem. ÄArbVtrG (Gesetz über befristete 
Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung) abgeschlossen wurde. 
 

 Befristet Beschäftigte = Anzahl bzw. der Anteil aller befristet Beschäftigten zum 
Stichtag 31.12. des Jahres, unabhängig davon, ob das befristete 
Beschäftigungsverhältnis ggf. zu einem späteren Zeitpunkt in ein unbefristetes 
umgewandelt wurde und auch unabhängig vom Beschäftigungsumfang. Hier sind 
also auch geringfügig Beschäftigte mit einbezogen.  
Nicht berücksichtigt sind Auszubildende, Nachwuchskräfte, 
Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, sowie Ärztinnen und 
Ärzte, mit denen ein befristeter Arbeitsvertrag gem. ÄArbVtrG (Gesetz über 
befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung) abgeschlossen wurde. 
 

 Für die Darstellungen nach Organisationseinheiten wird soweit wie möglich die am 
31.12.2016 geltende Struktur zugrunde gelegt. 
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I.3  Entwicklung 

I.3.1 Befristete Beschäftigungsverhältnisse zum 31.12. der Jahre 2010 bis 2016 
 

Die von den Aufgabenbereichen aufgeführten Gründe, die zum Abschluss befristeter 
Verträge führen, sind - wie in den Vorjahren - Vertretung unbefristet beschäftigten 
Personals, Projektarbeit, zeitlich befristete Finanzierung. Bei den wie Eigenbetrieben 
geführten Einrichtungen des Dezernates 8 wirken sich zusätzlich die unsichere 
Finanzierungsentwicklung bzw. Budgetdeckelung und die Verkleinerung von 
Einrichtungen aus. 
Auf die einzelnen Sachgründe der Verträge gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG wird unter 
Punkt I.3.3 näher eingegangen. 
 
Bezogen auf den Stichtag 31.12. des Jahres ist der Anteil der befristet Beschäftigten 
insgesamt (Frauen und Männer) an allen Beschäftigungsverhältnissen der Dezernate 
und wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen ab 2012 bis 2015 zurückgegangen, 
steigt aber in 2016 wieder an.  
Dabei fällt auf, dass bei den Männern der Anteil befristeter Beschäftigungen wie in 
den Vorjahren weiter sinkt, bei den Frauen jedoch um 0,5% höher liegt als im Vorjahr 
und damit deutlich sowohl über dem Durchschnittswert als auch über dem 
Befristungsanteil der männlichen Mitarbeitenden. 
 
 

 
Grafik Anteil befristet Beschäftigter in %; Frauen, Männer und Durchschnittswert (jeweils für 

den gesamten LVR) 
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Ausschlaggebend ist der im Vergleich zum 31.12.2015 höhere Anteil befristeter 
Beschäftigungen in den LVR-Kliniken, in denen rund 56% (Stichtag 31.12.2016) der 
Mitarbeitenden des LVR eingesetzt sind: 
Der durchschnittliche %-Satz befristet Beschäftigter für alle LVR-Kliniken belief sich  

zum 31.12.2015 auf 7,9%,  
zum 31.12.2016 auf 8,7%. 

 
Aus der Detailsicht (Anlage 2) geht allerdings hervor, dass sich die Befristungsanteile 
in den einzelnen LVR-Kliniken von 2015 nach 2016 sehr unterschiedlich entwickelt 
haben: 
Während in Bedburg-Hau und Köln im Vergleich zum Vorjahresstichtag 2,0 bzw. 2,1% 
mehr Befristungen vorlagen, ist der Anteil befristeter Beschäftigungen z. B. in 
Mönchengladbach (-1,8%) und der Orthopädie Viersen (-2,8%) zurück gegangen. 

 
Nicht nur in den LVR-Kliniken, auch im LVR-Dezernat 5 – Schulen und Integration – 
und in der LVR-Jugendhilfe Rheinland arbeiten überwiegend Frauen.  
Davon wiederum sind prozentual gesehen mehr befristet beschäftigt als bei den 
männlichen Kollegen. 

Anteil befristet Beschäftigter zum Stichtag 31.12.2016: 
 LVR-Kliniken  Frauen 10%  Männer 6,3% 

LVR-Dezernat 5 Frauen 11,5% Männer 7,3% 
LVR-Jugendhilfe  Frauen 20,5% Männer 14,4% 

 
 

Anders sieht es im LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen aus: 
Mehr als 70% der Beschäftigten im LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen sind 
Frauen, der Anteil der befristet Beschäftigten liegt mit 12,6% bei den Frauen nur 
wenig über dem Anteil befristet beschäftigter Männer (12,3%). 
 
Ergänzend zur oben stehenden Grafik ist mit Anlage 2 eine tabellarische Übersicht zur 
Entwicklung 2010 bis 2016 in den einzelnen Organisationseinheiten, mit Anlage 3   
eine detaillierte Aufschlüsselung der befristeten Beschäftigungen nach Geschlecht und 
Organisationseinheiten zum Stichtag 31.12.2016 beigefügt. 
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I.3.2  Entwicklung befristeter Beschäftigung nach Rechtsgrundlage 
 
Unter Punkt I.1 und in der Anlage 1 wurde bereits auf § 14 des Gesetzes über 
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) eingegangen.  
Differenziert wird nach Befristungen mit (§ 14 Abs. 1 TzBfG) und ohne sachlichen 
Grund (§ 14 Abs. 2 und 3 TzBfG). 

 
 

 
Grafik Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse nach Rechtsgrundlage in % 

 
 

Im Vergleich 2014/2015 und 2015/2016 ist der Anteil befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse mit Sachgrund geringer.  
Organisationseinheiten mit hoher Anzahl befristeter Verträge zum 31.12.2016 und 
davon mehr als 50% Befristungen ohne Sachgrund sind neben dem LVR-Dezernat 9 
das LVR-HPH-Netz Niederrhein und 8 von 10 LVR-Kliniken. In einigen Klinken ist der 
Anteil der Befristungen ohne Sachgrund zum 31.12.2016 höher als im Vorjahr (s. 
Anlage 4). 
 
Als Begründung für den Abschluss befristeter Verträge ohne Sachgrund wird eine 
höher eingeschätzte Rechtssicherheit angeführt. Verträge ohne Sachgrund bieten die 
Möglichkeit, befristet eingestelltes Personal flexibel einzusetzen.  
Gerade im Klinikbereich erfolgt der Abschluss befristeter Verträge ohne Sachgrund 
dann, wenn es sich nicht um Vertretungen im Einzelfall handelt, sondern generell 
Arbeitszeitreduzierungen des unbefristet beschäftigten Personals aufzufangen sind. 
Unter dem Gesichtspunkt „familienfreundlicher Arbeitgeber“ wird den Anträgen der 
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unbefristet Beschäftigten auf Anpassung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
je nach familiärer Situation regelmäßig entsprochen.  

 

I.3.3  § 14 Abs. 1 TzBfG – Einzelne Sachgründe 
 

Seit Mitte Juli 2016 können in SAP-HCM die in § 14 Abs.1 TzBfG aufgeführten 
Sachgründe für neu abgeschlossene Verträge bzw. bei Vertragsverlängerungen 
differenziert verschlüsselt und dementsprechend maschinell ausgewertet werden. 
 
Von den zum 31.12.2016 vorhandenen befristeten Beschäftigungsverhältnissen 
erfolgte in 44,3% (s. Punkt I.3.2) der Fälle - also bei 639 Verträgen – der 
Vertragsabschluss gem. § 14 Abs. 1 TzBfG.  
Da die differenzierende Eingabemöglichkeit erst in der 2. Jahreshälfte 2016 zur 
Verfügung stand, kann mit der untenstehenden Grafik noch kein umfassendes Bild 
der Sachgründe wiedergegeben werden. 
 

 
Grafik Befristungen mit Sachgrund (§ 14 Abs. 1 TzBfG) zum 31.12.2016;  

Verteilung nach Befristungsgründen 
 
Es wird jedoch deutlich, dass die Vertretung bei Personalausfällen einen wichtigen 
Grund für die Befristung darstellt. 
Der Großteil der Befristungen aus „sonstigen Gründen“ entfällt auf das LVR-HPH-Netz 
West. Hier handelt es sich fast ausschließlich um Personen in „berufsbegleitender 
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger/Heilerziehungspflegerin“. 
Der Sachgrund „Durchführung von Projekten“ wurde in erster Linie für den Bereich 
der LVR-Jugendhilfe Rheinland genannt.  
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Eine aussagekräftigere Auswertung der Sachgründe wird mit dem nächsten Bericht 
vorgelegt werden können. 

 

I.3.4  Übernahme befristet Beschäftigter in unbefristete Beschäftigung 
 

In 2016 waren über das Jahr gesehen 2.218 Personen befristet beschäftigt.  
Insgesamt haben davon bis zum 31.12.2016 352 Personen (15,9% aller in 2016 
befristet Beschäftigten) einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten.  
 
Der überwiegende Anteil (rund 63%) der in 2016 unbefristet übernommenen 
Beschäftigten gehörte zur Altersgruppe bis 34 Jahre. Wie aus der unten stehenden 
Grafik hervorgeht, erfolgten die Entfristungen jedoch unabhängig vom Alter der 
Beschäftigten. 
 
 

 
Grafik Anzahl befristet Beschäftigte in 2016 mit Anzahl der Übernahmen bis zum 31.12.2016 

nach Altersgruppen  
 
 
Im Übrigen war auch die Rechtsgrundlage der Verträge nicht ausschlaggebend für 
eine unbefristete Übernahme: 
In 2016 wurden von  

den befristeten Verträgen mit Sachgrund 14%,  
von denen ohne Sachgrund 17% entfristet. 
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Nach dem außergewöhnlich hohen Prozentsatz an Entfristungen in 2015 liegt die 
Übernahmequote für 2016 nun unter den Ergebnissen für die Jahre 2012 bis 2014. 

 
 

 
Grafik Übernahme in unbefristete Beschäftigung in % 

 
 
 
Mit Anlage 5 ist eine Aufschlüsselung der Anzahl und der prozentualen Anteile der 
Übernahmen in unbefristete Beschäftigung nach Organisationseinheiten beigefügt. 
Auf die Gesamtübernahmequote wirkt sich aus, dass in dem Aufgabenbereich mit der 
höchsten Anzahl an Befristungen, den LVR-Kliniken, der Anteil unbefristeter 
Übernahmen in 2015 außergewöhnlich hoch war und sich 2016 wieder dem Wert aus 
2014 nähert. 
Grundsätzlich sind sowohl der LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen als auch der LVR-
Klinikverbund bestrebt, die Anzahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse unter 
den geltenden Rahmenbedingungen auf ein notwendiges Maß zu beschränken und in 
den verschiedenen Berufsgruppen Entfristungen vorzunehmen. 
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II.  Informationen aus Veröffentlichungen 

II.1 DESTATIS 

Das Statistische Bundesamt erhebt regelmäßig Daten zur befristeten Beschäftigung.  
Zahlen für 2016 liegen zur Zeit noch nicht vor.  
Unter „Zahlen und Fakten“1 wird vom Statistischen Bundesamt für 2015 berichtet, dass 
der Anteil befristeter Arbeitsverträge bei abhängig Beschäftigten ab 25 Jahren seit 2010 
erstmals wieder leicht angestiegen ist und zwar von 8,2% in 2014 auf 8,4% in 2015.  
Die Befristungsquote bei weiblichen Beschäftigten war in 2015 mit 9% etwas höher als 
bei den die männlichen Beschäftigten (8%).  
Mit jeweils etwa 12% waren die Anteile befristeter Verträge bei Angehörigen 
akademischer Berufe und Hilfsarbeitskräften am höchsten. Bei den 
Dienstleistungsberufen lag die Befristungsquote bei 10%. 
 

II.2 WSI 

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI – ein Institut der Hans-
Böckler-Stiftung) kommt in seinem Bericht zum Thema  „Jugend und befristete 
Beschäftigung“ zu dem Schluss, „…dass befristete Beschäftigung ganz überwiegend ein 
Problem der Jugend darstellt“2.  
Danach sind über 60% der befristet Beschäftigten jünger als 35 Jahre (Auszubildende, 
Personen im Praktikum oder Umschulung sind hier nicht berücksichtigt). 
Zudem haben - laut Auswertungen von Daten auf Basis des Mikrozensus 2015 – befristet 
Beschäftigte deutlich niedrigere Nettoeinkommen als unbefristet Beschäftigte der 
gleichen Altersgruppe. 
 
 
III. Fazit 
 
Mit Vorlage 14/1277 (PA am 27.06.2016) konnte über eine kontinuierliche Reduzierung 
des Anteils befristet Beschäftigter am Gesamtpersonalbestand des LVR berichtet werden. 
Im Vergleich 2016 zu 2015 ist nun aber der Anteil befristeter Verträge bezogen auf den 
gesamten LVR von 8,9% auf 9,1% angestiegen. 
 
Auffällig sind die unterschiedlichen Entwicklungen der befristeten Beschäftigung bei 
Frauen und Männern: 
Während bei den Männern der Anteil befristeter Beschäftigung von 7,3% auf 7,1% 
zurückging, ist bei den Frauen der Anteil befristeter Beschäftigung von 9,8% auf 10,3% 
angestiegen. Hier wirkt sich die Aufgabenstellung und damit die Beschäftigtenstruktur 
des LVR aus: Solange in den Berufsgruppen Betreuung, Erziehung, Therapie und Pflege 
überwiegend Frauen arbeiten, werden für die Vertretung unbefristet Beschäftigter 
aufgrund des am Arbeitsmarkt verfügbaren Personals wiederum Frauen eingestellt. 

                                          
1 www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit 
2 Dr. Eric Seils, Nr. 8 Policy Brief WSI 12/2016 
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Die von den Aufgabenbereichen aufgeführten Gründe, die zum Abschluss befristeter 
Verträge führen, sind - wie in den Vorjahren - Vertretung unbefristet beschäftigten 
Personals, Projektarbeit, zeitlich befristete Finanzierung. Bei den wie Eigenbetrieben 
geführten Einrichtungen des Dezernates 8 wirken sich zusätzlich die unsichere 
Finanzierungsentwicklung bzw. Budgetdeckelung und die Verkleinerung von 
Einrichtungen aus. 
 
Im Vergleich 31.12.2015 zum 31.12.2016 ist der Anteil befristeter Verträge mit 
Sachgrund wiederum leicht zurückgegangen (von 44,5% auf 44,3%), der Anteil der 
Befristungen ohne Sachgrund dementsprechend angestiegen.  
Als Begründung für den Abschluss befristeter Verträge ohne Sachgrund wird eine höher 
eingeschätzte Rechtssicherheit angeführt. Verträge ohne Sachgrund bieten die 
Möglichkeit, befristet eingestelltes Personal flexibel einzusetzen.  
 
Die Übernahmequote befristet Beschäftigter in unbefristete Beschäftigung liegt mit 
15,9% für 2016 deutlich unter dem Ergebnis für 2015 (19,6%).  
Auf die Gesamtübernahmequote wirkt sich aus, dass in dem Aufgabenbereich mit der 
höchsten Anzahl an Befristungen, den LVR-Kliniken, der Anteil unbefristeter Übernahmen 
in 2015 außergewöhnlich hoch war und sich 2016 wieder dem Wert aus 2014 nähert. 
 
Die Entwicklung befristeter Beschäftigung beim LVR entspricht der Entwicklung, die auch 
allgemein auf dem Arbeitsmarkt beobachtet wird (s. II. DESTATIS und WSI).  
In einem Artikel der Hans-Böckler-Stiftung zur atypischen Beschäftigung werden jedoch 
unterschiedliche Beweggründe bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern für 
Befristungen gesehen: 
„Befristungen dienen privaten Arbeitgebern häufig als verlängerte Probezeit. Im 
öffentlichen Dienst sind sie hingegen das wichtigste – und oft das einzige – Instrument 
zur Flexibilisierung des Personaleinsatzes.“3 
Mit der Vorlage 14/1277 (PA am 27.06.2016) wurde der Vorschlag aus dem IAB-
Forschungsbericht 12/20154 aufgegriffen, die erforderliche organisatorische Flexibilität 
über die Schaffung unbefristeter Vertretungsstellen sicher zu stellen.  
In der Sitzung des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung am 27.06.2016 
hat die Verwaltung den Auftrag erhalten zu prüfen, „…ob und wie die Einrichtung von 
Springerpools mit unbefristet Beschäftigten, z. B. einrichtungsübergreifend für die 
Heilpädagogischen Netze und die Kliniken realisiert werden kann.“  
Hierzu steht der LVR-Fachbereich 12 bereits in engem Kontakt mit dem Dezernat 8, das 
im Rahmen eines Traineeprojektes ab dem 01.06.2017 eine Machbarkeitsstudie zu dem 
Thema „Springerpools und Stellenpools“5 erarbeiten wird. Ferner wird derzeit geprüft, 
inwieweit im Bereich der Jugendhilfe und in weiteren Organisationseinheiten ähnliche 
Überlegungen umsetzbar wären. 
 
 
In Vertretung 
 
L i m b a c h 
                                          
3 Böckler Impuls, Ausgabe 02/2017, Vier von zehn arbeiten atypisch 
4 Christian Hohendanner, Ester Ostmeier, Philipp Ramos Lobato: IAB-Forschungsbericht 
12/2015; Befristete Beschäftigung im öffentlichen Dienst – Entwicklung, Motive und 
rechtliche Umsetzung; ISSN 2195-2655, S.107 
5 s. gemeinsamer Antrag 14/140 der CDU- und SPD-Fraktion (S. 9) 



 Anlage 1 zur PA-Vorlage 14/2006 

 

 
§ 14 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG)  

  
 
 § 14 Abs. 1. TzBfG - Befristungen mit sachlichem Grund   

Nach dem Grundsatz des § 14 Abs. 1 TzBfG ist für die Befristung des Arbeitsverhält-
nisses ein sachlicher Grund erforderlich. Dahinter steht die Überlegung, dass durch 
die Befristung nicht die zwingenden Kündigungsschutzvorschriften umgangen werden 
dürfen. Das Gesetz nennt – nicht abschließend – sachliche Gründe:  

o den nur vorübergehenden betrieblichen Bedarf der Arbeitsleistung;  
o Übernahme nach Ausbildung/Studium, um den Übergang in eine Anschlussbe-

schäftigung zu erleichtern;  
o Vertretung (z. B. für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mut-

terschutzgesetz, für die Dauer einer Elternzeit);  
o die Befristung rechtfertigende Eigenart der Arbeitsleistung;  
o Erprobung;  
o in der Person des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin liegende Gründe;  
o Beschäftigung aus Haushaltsmitteln, die haushaltsrechtlich für eine befristete 

Beschäftigung bestimmt sind;  
o gerichtlicher Vergleich. 

 
 

 § 14 Abs. 2 TzBfG - Befristungen ohne sachlichen Grund 
Gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG ist ausnahmsweise eine Befristung ohne sachlichen Grund 
(sog. erleichterte Befristung) zulässig. Ein solcher Arbeitsvertrag kann bis zu einer 
Gesamtdauer von zwei Jahren dreimal verlängert werden.  
Sachgrundlose Befristungen sind möglich, wenn es sich um eine Neueinstellung han-
delt, d. h. der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin war vorher weder befristet noch unbefris-
tet bei demselben Arbeitgeber beschäftigt. (Vorherige andere Vertragsverhältnisse - 
z. B. als Auszubildende/r, Praktikant/in - stehen einer sachgrundlosen Befristung ei-
nes Arbeitsverhältnisses nicht entgegen.) 
Wurde dieses sogenannte Vorbeschäftigungsverbot aufgrund des Wortlauts der Vor-
schrift zunächst als zeitlich unbeschränktes Anschlussverbot angesehen, hat das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) 2011 seine Rechtsprechung dahingehend geändert, dass nur 
Vorbeschäftigungen innerhalb der letzten drei Jahre einer erneuten sachgrundlosen 
Befristung entgegenstehen. 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg hat jedoch 2013 und 2014 in 
zwei Urteilen entschieden, dass das Vorbeschäftigungsverbot des § 14 Abs. 2 S. 2 
TzBfG nach den Kriterien der Gesetzesauslegung als zeitlich uneingeschränktes, mit-
hin absolutes Anschlussverbot zu interpretieren sei.  
Das LAG hat die Revision zugelassen, so dass nun der Befristungssenat des BAG 
nochmals Gelegenheit hat, über die Reichweite des Vorbeschäftigungsverbots nach  
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG zu befinden oder den Großen Senat des BAG anzurufen.  
Bis zu einer Entscheidung des BAG ist aus Arbeitgebersicht Zurückhaltung bei der 
sachgrundlosen Befristung eines Arbeitsverhältnisses anzuraten, wenn der betroffene 
Arbeitnehmer bereits zuvor einmal beim selben Arbeitgeber beschäftigt war (vgl. Ver-
fügung vom 08.10.2014, Az.: 12.30-044-05/31/2322). 



- 2 - 

 

 
 § 14 Abs. 3 TzBfG Befristete Arbeitsverträge mit älteren Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmerinnen 
 
Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachli-
chen Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitneh-
mer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat 
und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Mo-
nate beschäftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffent-
lich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozi-
algesetzbuch teilgenommen hat. Mit Urteil vom 28.05.2014, Az.: 7 AZR 360/12 ent-
schied das BAG, dass die Regelung des § 14 Abs. 3 TzBfG in der ab dem 01.05.2007 
geltenden Fassung, jedenfalls soweit es um die erstmalige Anwendung zwischen den-
selben Arbeitsvertragsparteien geht, mit Unionsrecht und nationalem Verfassungs-
recht vereinbar sind. Eine wiederholte Inanspruchnahme der Befristungsmöglichkeit 
des § 14 Abs. 3 TzBfG ist, auch wenn sie durch einen gesetzlichen Befristungstatbe-
stand gedeckt sein sollte, im Interesse der Rechtssicherheit zu vermeiden (vgl. Verfü-
gung vom 06.10.2015, Az.: 12.30-044-05/29/2355). 
 

 
 



Anlage 2 zur Vorlage 14/2006

Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse zum 31.12. der Jahre 2010 bis 2016
(alle Angaben ohne Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontariate, Praktika, 
 Freiw. soz. bzw. ökolog. Jahr u.ä.; Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung, AT Vertrag befristet)

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
0 Organisationsbereich LVR-Direktorin 2,9 1,1 3,1 2,1 2,2 3,0 3,1
1 Personal und Organisation² 4,3 3,1 4,8 3,5 3,3 4,7 2,9
2 Finanz- und Immobilenmanagement 1,2 0,9 1,2 1,6 1,0
2 Finanz- und Immobilenmanagement⁵ 1,4

2
Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und 
Europaangelegenheiten6 0,6

3 Umwelt, Energie und Gebäudeservice⁵ 2,0

3
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, 
Energie, RBB6 0,6

4 Jugend 4,2 6,7 5,6 7,0 6,9 7,0 5,6
5 Schulen³ 8,5 9,7 12,3 10,9 11,6
5 Schulen und Integration⁵ 11,9 10,4
7 Soziales und Integration 2,9 3,0 1,7 3,0 3,0
7 Soziales⁵ 1,5 2,4
8 Klinikverbund und Verbund Heilpäd. Hilfen 4,0 15,9 16,2 8,0 7,0 5,3 5,9
9 Kultur und Umwelt 16,0 14,1 16,9 17,7 13,7
9 Kultur und Landschaftliche Kulturpflege⁵ 15,7 14,1

Durchschnitt Dezernate 7,2 7,4 8,5 8,3 7,4 8,3 7,6

LVR-InfoKom 20,1 19,1 12,9 11,5 9,1 5,0 1,7
LVR-Krankenhauszentralwäscherei 17,1 17,6 17,6 20,8 11,2 11,0 15,4
LVR-Jugendhilfe Rheinland 8,7 11,0 10,2 11,5 10,9 12,1 17,7

LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen
820 Niederrhein 19,2 20,8 21,9 21,3 19,4 17,4 16,4
825 Ost 7,4 7,2 9,3 9,3 10,4 6,5 6,8
826 West 12,0 14,6 13,7 13,3 14,9 12,7 12,3

Durchschnitt Verbund HPH 13,5 15,0 15,8 15,3 15,5 13,0 12,5

LVR-Klinikverbund
845 Servicebetrieb Viersen 3,3
850 Bedburg-Hau 14,9 16,2 16,2 17,0 13,5 11,4 13,4
851 Bonn 14,6 8,7 5,5 3,7 4,3 4,0 4,9
852 Düren 4,7 9,9 8,1 8,1 6,3 3,7 4,0
853 Düsseldorf 12,6 18,9 20,3 16,8 13,6 12,6 12,6
854 Langenfeld 7,0 8,6 7,5 6,8 7,8 6,1 5,9
855 Viersen 10,9 11,8 10,7 8,2 7,6 8,9 9,7
862 Essen 15,5 13,7 15,2 13,8 16,0 10,5 10,6
863 Köln 3,7 4,9 5,2 4,0 4,7 3,5 5,6
864 Mönchengladbach 9,3 4,9 7,9 10,4 10,7 13,7 11,9
884 Orthopädie Viersen 7,1 11,3 10,3 6,3 10,0 14,2 11,4

Durchschnitt Klinikverbund 10,7 11,6 11,1 10,0 9,2 7,9 8,7

Summen/Durchschnitt Gesamt-LVR 10,5 11,4 11,3 10,6 9,9 8,9 9,1

nachrichtlich: Durchschnitt ZV 3,3 3,1 3,1 3,8 3,4 3,4 3,4

¹ nur "Aktive" (inkl. Tarifbeschäftigte SER)
Zu den "Aktiven" zählen nicht Personen in Sonderurlaub ohne Bezüge 
(z.B. Elternzeit) , Rente auf Zeit und Personen während der  Freistellungsphase ATZ
² Zeitverträge in Dezernat 1 inkl. "JSB-Pool" - Zeitverträge mit schwerbehinderten Jugendlichen:
31.12.2010  9 Personen; 31.12.2011  5 Personen; 31.12.2012  8 Personen; 31.12.2013 5 Personen; 31.12.2014  4 Personen; 31.12.2015 7 Personen; 31.12.2016  4 Personen
³ davon zum 31.12.2012  42 Personen, zum 31.12.2013  20 Personen; zum 31.12.2014  24 Personen; zum 31.12.2015  36 Personen; 
zum 31.12.2016  43 Personen  im Pool "temporäre Beschäftigung von Pflegehilfskräften"
⁴ Dezernat 8: In 2011 und 2012 erhöhter Anteil befristet Beschäftigter wg. ThUG (Therapieunterbringungsgesetz)
⁵ Neuorganisation 2015
6 Neuorganisation 2016

LVR-Dezernate/wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen

Befristete Beschäftigung in %



Anlage 3 zur PA-Vorlage 14/2006

Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse zum 31.12.2016 nach Geschlecht
(alle Angaben ohne Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontariate, Praktika, 
 Freiw. soz. bzw. ökolog. Jahr u.ä.; Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung, AT Vertrag befristet)

% Frauen % Männer % gesamt
0 Organisationsbereich LVR-Direktorin 3,0 3,3 3,1
1 Personal und Organisation² 3,1 2,5 2,9

2
Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und 
Europaangelegenheiten 1,2 0,0 0,6

3
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 
Umwelt, Energie, RBB 0,0 0,9 0,6

4 Jugend 6,6 3,3 5,6
5 Schulen und Integration³ 11,5 7,3 10,4
7 Soziales 2,4 2,4 2,4

8 Klinikverbund und Verbund Heilpäd. Hilfen 6,6 4,7 5,9
9 Kultur und Landschaftliche Kulturpflege 16,9 11,4 14,1

Durchschnitt Dezernate 8,6 6,0 7,6

LVR-InfoKom 0,0 2,5 1,7
LVR-Krankenhauszentralwäscherei 12,3 19,0 15,4
LVR-Jugendhilfe Rheinland 20,5 14,4 17,7

LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen
820 Niederrhein 17,2 13,9 16,4
825 Ost 6,2 7,9 6,8
826 West 11,5 14,6 12,3

Durchschnitt Verbund HPH 12,6 12,3 12,5

LVR-Klinikverbund
850 Bedburg-Hau 15,7 9,5 13,4
851 Bonn 5,3 4,1 4,9
852 Düren 4,7 3,1 4,0
853 Düsseldorf 14,5 8,8 12,6
854 Langenfeld 6,2 5,3 5,9
855 Viersen 10,4 8,6 9,7
862 Essen 13,6 4,0 10,6
863 Köln 6,7 3,8 5,6
864 Mönchengladbach 14,3 6,8 11,9
884 Orthopädie Viersen 12,0 9,4 11,4

Durchschnitt Klinikverbund 10,0 6,3 8,7

Summen/Durchschnitt Gesamt-LVR 10,3 7,1 9,1

nachrichtlich: Durchschnitt ZV 3,8 2,8 3,4

¹ nur "Aktive" (inkl. Tarifbeschäftigte SER)
Zu den "Aktiven" zählen nicht Personen in Sonderurlaub ohne Bezüge 
(z.B. Elternzeit) , Rente auf Zeit und Personen während der  Freistellungsphase ATZ
² Zeitverträge in Dezernat 1 inkl. "JSB-Pool" - Zeitverträge mit schwerbehinderten Jugendlichen:
³inkl. "temporäre Beschäftigung von Pflegehilfskräften"

LVR-Dezernate/wie Eigenbetriebe geführte 
Einrichtungen



Anlage 4 zur Vorlage 14/2006

Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse 
hier: Rechtsgrundlage; Vergleich Stand 31.12.2015 zum Stand 31.12.2016
(alle Angaben ohne Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontariate, Praktika, 
 Freiw. soz. bzw. ökolog. Jahr u.ä.; Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung, AT Vertrag befristet)

Befristungen 
mit sachlichem 
Grund § 14 Abs. 
1 TzBfG und § 

Befristungen 
ohne 

sachlichen 
Grund § 14 insgesamt

Befristungen 
mit sachlichem 
Grund § 14 Abs. 
1 TzBfG und § 

Befristungen 
ohne 

sachlichen 
Grund § 14 

Befristungen 
mit sachlichem 
Grund § 14 Abs. 
1 TzBfG und § 

Befristungen 
ohne 

sachlichen 
Grund § 14 insgesamt

Befristungen 
mit sachlichem 
Grund § 14 Abs. 
1 TzBfG und § 

Befristungen 
ohne 

sachlichen 
Grund § 14 

0 Organisationsbereich LVR-Direktorin 3 3 0,0% 100,0% 1 2 3 33,3% 66,7%
1 Personal und Organisation 5 9 14 35,7% 64,3% 3 5 8 37,5% 62,5%

2

Finanzmanagement, 
Kommunalwirtschaft und 
Europaangelegenheiten 3 1 4 75,0% 25,0% 0 1 1 0,0% 100,0%

3

Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, 
Energie, RBB 1 1 100,0% 0,0% 1 0 1 100,0% 0,0%

4 Jugend 12 12 100,0% 0,0% 11 0 11 100,0% 0,0%
5 Schulen und Integration 71 49 120 59,2% 40,8% 62 49 111 55,9% 44,1%
7 Soziales 9 1 10 90,0% 10,0% 11 5 16 68,8% 31,3%

8
Klinikverbund und Verbund Heilpäd. 
Hilfen 5 1 6 83,3% 16,7% 6 1 7 85,7% 14,3%

9
Kultur und Landschaftliche 
Kulturpflege 69 50 119 58,0% 42,0% 41 68 109 37,6% 62,4%

Summe Dezernate 175 114 289 60,6% 39,4% 136 131 267 50,9% 49,1%

LVR-InfoKom 6 14 20 30,0% 70,0% 2 5 7 28,6% 71,4%
LVR-Krankenhauszentralwäscherei 2 11 13 15,4% 84,6% 5 14 19 26,3% 73,7%
LVR-Jugendhilfe Rheinland 47 47 100,0% 0,0% 71 1 72 98,6% 1,4%

LVR-Heilpädagogische Netzwerke
820 Niederrhein 74 96 170 43,5% 56,5% 74 90 164 45,1% 54,9%
825 Ost 30 10 40 75,0% 25,0% 31 11 42 73,8% 26,2%
826 West 45 62 107 42,1% 57,9% 79 27 106 74,5% 25,5%

Summe HPH 149 168 317 47,0% 53,0% 184 128 312 59,0% 41,0%
LVR-Kliniken

850 Bedburg-Hau 79 96 175 45,1% 54,9% 70 137 207 33,8% 66,2%
851 Bonn 20 30 50 40,0% 60,0% 22 40 62 35,5% 64,5%
852 Düren 10 25 35 28,6% 71,4% 8 30 38 21,1% 78,9%
853 Düsseldorf 27 96 123 22,0% 78,0% 24 99 123 19,5% 80,5%
854 Langenfeld 15 39 54 27,8% 72,2% 14 39 53 26,4% 73,6%
855 Viersen 5 101 106 4,7% 95,3% 14 104 118 11,9% 88,1%
862 Essen 60 8 68 88,2% 11,8% 56 13 69 81,2% 18,8%
863 Köln 16 16 32 50,0% 50,0% 28 26 54 51,9% 48,1%
864 Mönchengladbach 2 29 31 6,5% 93,5% 2 25 27 7,4% 92,6%
884 Orthopädie Viersen 1 18 19 5,3% 94,7% 3 12 15 20,0% 80,0%

Summe RK 235 458 693 33,9% 66,1% 241 525 766 31,5% 68,5%
Gesamt 614 765 1.379 44,5% 55,5% 639 804 1.443 44,3% 55,7%

31.12.2015 31.12.2015 in % 31.12.2016 31.12.2016 in %

LVR-Dezernate/wie Eigenbetriebe geführte 
Einrichtungen



Anlage 5 zur Vorlage 14/2006

Übernahme von befristet Beschäftigten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
(ohne Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontariate, Praktika, Freiw. soz. bzw. ökolog. Jahr u.ä.; 
 Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung; AT Vertrag befristet)

In Einzelfällen erfolgte eine unbefristete Übernahme nicht in dem Dezernat/ dem Eigenbetrieb, 
in denen zuvor ein befristes Beschäftigungsverhältnis bestand  (Entsprechendes gilt für die Übernahme in Ausbildung u. ä.).

Zeitverträge 
2016¹

unbefristete 
Übernahmen bis 
zum 31.12.2016

unbefristete 
Übernahmen in 
% Ausbildung/Qualifikation

0 Organisationsbereich LVR-Direktorin 4 1 25,0%
1 Personal und Organisation² 17 3 17,6%

2
Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und 
Europaangelegenheiten 3 0 0,0%

3
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, 
RBB 1 0 0,0%

4 Jugend 21 1 4,8%
5 Schulen und Integration 172 24 14,0%
7 Soziales 19 2 10,5%  
8 Klinikverbund und Verbund Heilpäd. Hilfen 9 2 22,2%
9 Kultur und Landschaftliche Kulturpflege 166 13 7,8% 1 Wechsel ins Volontariat

LVR-InfoKom 21 10 47,6%
LVR-Krankenhauszentralwäscherei 24 2 8,3%
LVR-Jugendhilfe Rheinland 105 8 7,6%

LVR-Heilpädagogische Netzwerke

820 Niederrhein 275 55 20,0%
2 Übernahmen in Ausbildung; 5 
Wechsel ins Praktikum

825 Ost 69 9 13,0%
826 West 152 20 13,2% 1 Wechsel ins Praktikum

LVR-Kliniken
850 Bedburg-Hau 275 37 13,5% 1 Übernahme in Ausbildung
851 Bonn 97 18 18,6% 2 Übernahmen in Ausbildung
852 Düren 61 17 27,9%
853 Düsseldorf 198 32 16,2% 4 Übernahmen in Ausbildung
854 Langenfeld 101 30 29,7% 2 Übernahmen in Ausbildung
855 Viersen 178 37 20,8%
862 Essen 106 7 6,6% 1 Wechsel ins Praktikum
863 Köln 74 8 10,8% 2 Übernahmen in Ausbildung
864 Mönchengladbach 43 10 23,3%
884 Orthopädie Viersen 27 6 22,2%

Summen/Durchschnittswert 2.218 352 15,9%

¹ am 01.01.2016 vorhandene und im Laufe des Jahres 2016 abgeschlossene Zeitverträge
² davon  10 Zeitverträge mit schwer behinderten Jugendlichen ("JSB-Pool")

LVR-Dezernate/wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen



TOP 7 Anträge und Anfragen der Fraktionen



LVIS – Beschlusskontrolle Stand: 25.08.2017 
 
Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss 
öffentlich offene Beschlüsse 
 
Vorlage / 
Antrag / 
Anfrage 

TOP / Betreff Gremium /  
Datum 

feder- 
führende  
DST 

Beschluss / Auftrag 
Fachausschussbezogene  
Ergänzung 

Zu erled. 
bis 

Beschlussausführung  

 

Selektionskriterien: 
alle öffentlichen offenen Beschlüsse Seite 1 
 
Legende: Gremium = Beschlussgremium 

14/1828 Einsatz und Erprobung 
von Medikamenten an 
Kindern und Jugendlichen 
1945-1975 

LA / 09.02.2017 
Ku / 06.03.2017 
GA / 27.03.2017 
Fi / 29.03.2017 
Inklusion / 
31.03.2017 
Ju / 11.05.2017 

983 "Der Durchführung des Projektes "Ein-
satz und Erprobung von Medikamenten 
an Kindern und Jugendlichen 1945-
1975" wird im Rahmen der im Haushalt 
2017/2018 zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € 
(50.000 € jährlich) gemäß Vorlage 
14/1828 zugestimmt. Die Verwaltung 
wird kontinuierlich über den Sachstand 
berichten." 

30.06.2019 Mit der Medizinischen Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf wurde ein For-
schungs- und Entwicklungsvertrag geschlossen. 
Er sieht vor, dass zwei Wissenschaftler in der Zeit 
vom 01.07.2017 - 31.12.2018 das Thema bear-
beiten und am 31.12.2018 ein Manuskript mit 
den Ergebnissen ihrer Studien vorlegen. Das 
Archiv des LVR bereitet anschließend die Druckle-
gung des Manuskriptes vor, dessen Erscheinen 
für Mitte 2019 angestrebt wird. 
 

 

14/1703 LVR-Psychiatriereport 
2016 für den Klinikver-
bund 

KA 3 / 05.12.2016 
KA 2 / 06.12.2016 
KA 4 / 07.12.2016 
KA 1 / 08.12.2016 
GA / 09.12.2016 

84 Dem veränderten Konzept zum Be-
richtswesen wird gemäß Vorlage 
14/1703 zugestimmt. 

30.06.2018 Alle Benchmarkberichte werden in die Fachaus-
schüsse eingebracht. 
 

 

14/996 Gedenk- und Erinne-
rungsort Waldniel-
Hostert: Wettbewerbser-
gebnis 

Ku / 24.02.2016 
Fi / 04.03.2016 
KA 3 / 25.04.2016 
GA / 29.04.2016 
LA / 24.05.2016 

983 "Die Arbeitsgemeinschaft stru-
ber_gruber wird mit der Realisierung 
ihres Entwurfes gemäß der Jury-
Empfehlung zur weiteren Ausgestal-
tung des Gedenk- und Erinnerungsor-
tes Waldniel-Hostert vom 17.12.2015 
beauftragt. Die notwendigen Haus-
haltsmittel in Höhe von 335.000,- € 
werden beim LVR-AFZ, Produktgruppe 
026, bereitgestellt."  

31.12.2017 Die Verträge mit der im Wettbewerb ausgewähl-
ten Arbeitsgemeinschaft struber_gruber wurden 
abgeschlossen. Erste konkrete Maßnahmen im 
Bereich der vorgesehenen partizipativen Prozes-
se, aber auch die baulichen Ausführungsplanun-
gen befinden sich in der Umsetzung:  
- Am 27.11.2016 startete im Rathaus der Stadt 
Waldniel die Patensuche für das Projekt mit ei-
nem Pressegespräch, bei dem die Arbeitsgemein-
schaft ihre Konzeption der Öffentlichkeit vorstell-
te.  
- Fertiggestellt ist die neue Homepage 
www.gedenkstaette-waldniel.de, auf der über die 
Geschichte der ehem. Einrichtung des Provinzial-
verbandes der Rheinprovinz, aber auch über das 
Projekt und die künstlerische Gestaltung des 
Gedenkortes informiert wird. Paten können sich 
dort unmittelbar registrieren. 
 

 

14/161 
GRÜNE 

Anträge und Anfragen: 
Einrichtung einer 
Traumaambulanz an allen 
LVR-Kliniken prüfen 

GA / 20.01.2017 84 Die Verwaltung wird beauftragt zu 
prüfen, wie an allen LVR-Kliniken eine 
Traumaambulanz eingerichtet werden 
kann.  

31.08.2018 Mindestanforderungen an die Behandlung von 
traumatisierten Flüchtlingen beschreiben und das 
Ergebnis der Prüfung "Einrichtung von 
Traumaambulanzen an allen LVR-Kliniken" vor-  



LVIS – Beschlusskontrolle Stand: 25.08.2017 
 
Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss 
öffentlich offene Beschlüsse 
 
Vorlage / 
Antrag / 
Anfrage 

TOP / Betreff Gremium /  
Datum 

feder- 
führende  
DST 

Beschluss / Auftrag 
Fachausschussbezogene  
Ergänzung 

Zu erled. 
bis 

Beschlussausführung  

 

Selektionskriterien: 
alle öffentlichen offenen Beschlüsse Seite 2 
 
Legende: Gremium = Beschlussgremium 

stellen. 
 

 



LVIS – Beschlusskontrolle Stand: 25.08.2017 
 
Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss 
öffentlich erledigte Beschlüsse 
 
Vorlage / 
Antrag / 
Anfrage 

TOP / Betreff Gremium /  
Datum 

feder- 
führende  
DST 

Beschluss / Auftrag 
Fachausschussbezogene  
Ergänzung 

Zu erled. 
bis 

Beschlussausführung  

 

Selektionskriterien: 
alle öffentlichen erledigten Beschlüsse, erledigt ab 15.12.2016 Seite 1 
 
Legende: Gremium = Beschlussgremium 

14/1442 Finanzielle Beteiligung 
des LVR an der "Stiftung 
Anerkennung und Hilfe" 
und Weiterführung der 
Anlauf- und Beratungs-
stelle für das Rheinland 

Ju / 08.09.2016 
GA / 19.09.2016 
Fi / 21.09.2016 
LA / 23.09.2016 
Soz / 07.11.2016 

4 1) "Die Verwaltung wird gemäß Vorla-
ge Nr. 14/1442 beauftragt, für die 
finanzielle Beteiligung des LVR an der 
'Stiftung Anerkennung und Hilfe' insge-
samt 1,6 Millionen Euro in die Haushal-
te 2017 bis 2021 entsprechend der in 
der Vorlage genannten Verteilung 
einzustellen." 

31.12.2016 Zur Vermeidung von neuen Belastungen der Mit-
gliedskörperschaften soll die Refinanzierung des 
Fonds "Stiftung Anerkennung und Hilfe" aus den 
sonstigen Verbindlichkeiten erfolgen, die im Rah-
men des Heimkinderfonds gebildet wurden, für 
diesen aber nicht mehr benötigt werden. 
Eine Inanspruchnahme der sonstigen Verbindlich-
keiten aus den Verwaltungskostenerstattungen 
des Heimkinderfonds wird nicht in vollem Umfang 
erforderlich sein.  
 

 

14/1442 Finanzielle Beteiligung 
des LVR an der "Stiftung 
Anerkennung und Hilfe" 
und Weiterführung der 
Anlauf- und Beratungs-
stelle für das Rheinland 

Ju / 08.09.2016 
GA / 19.09.2016 
Fi / 21.09.2016 
LA / 23.09.2016 
Soz / 07.11.2016 

4 2) "Weiter wird die Verwaltung beauf-
tragt, die Anlauf- und Beratungsstelle 
für das Rheinland in bisheriger Form 
für die Laufzeit der 'Stiftung Anerken-
nung und Hilfe' weiter zu betreiben und 
personell ggfls. an sich ändernde An-
forderungen anzupassen." 

31.12.2016 Die personellen und sachlichen Voraussetzungen 
wurden durch die Verwaltung geschaffen. 
 

 

14/1335 Stipendienprogramm des 
LVR-Klinikverbundes zur 
Förderung von Medizin-
studierenden 

KA 3 / 12.09.2016 
KA 2 / 13.09.2016 
KA 4 / 14.09.2016 
KA 1 / 15.09.2016 
GA / 19.09.2016 

81 Die Verwaltung wird beauftragt, ent-
sprechend der Vorlage 14/1335 für den 
LVR-Klinikverbund das Stipendienpro-
gramm zur Förderung von Medizinstu-
dierenden für weitere vier Jahre ab 
dem 01.01.2017 fortzuführen. 

01.06.2017 Der nächste Einstellungstermin war am 
01.06.2017. 
 

 

14/857 Flüchtlingshilfen des 
Landschaftsverbandes 
Rheinland  

KA 3 / 09.11.2015 
KA 2 / 10.11.2015 
KA 4 / 11.11.2015 
KA 1 / 12.11.2015 
GA / 13.11.2015 
Fi / 02.12.2015 
LA / 09.12.2015 

84 1) "Die Verwaltung wird beauftragt, die 
in der Vorlage Nr. 14/857 aufgezählten 
Maßnahmen zur Hilfe für Flüchtlinge 
umzusetzen." 

31.03.2017 Vorlage Nr. 14/1929 ist erstellt worden. 
 

 

14/857 Flüchtlingshilfen des 
Landschaftsverbandes 
Rheinland  

KA 3 / 09.11.2015 
KA 2 / 10.11.2015 
KA 4 / 11.11.2015 
KA 1 / 12.11.2015 
GA / 13.11.2015 
Fi / 02.12.2015 
LA / 09.12.2015 

84 2) "Sollte aufgrund der umgesetzten 
Maßnahmen ein überplanmäßiger Be-
darf erforderlich sein, wird dieser für 
2016 bis zu einem Betrag von 221.520 
€ genehmigt." 

31.03.2017 Vorlage Nr. 14/1929 ist erstellt worden. 
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14/705 Informationsreise des 
Gesundheitsausschusses 
nach Südwürttemberg 
und in den Kanton Thur-
gau 

GA / 11.09.2015 
ÄR / 25.09.2015 
LA / 25.09.2015 

84 "Der Studien- und Informationsreise 
des Gesundheitsausschusses nach 
Südwürttemberg und in den Kanton 
Thurgau (Schweiz) im Jahr 2016 wird 
gemäß Vorlage 14/705 zugestimmt." 

31.12.2017 Die Informationsreise hat vom 20.06. - 
22.06.2017 stattgefunden. 
 

 

14/127 
FDP 

Fachhochschule des LVR 
für Soziales und Gesund-
heit prüfen 

Soz / 29.08.2016 
Schul / 30.08.2016 
HPH / 02.09.2016 
KA 3 / 12.09.2016 
KA 2 / 13.09.2016 
KA 4 / 14.09.2016 
KA 1 / 15.09.2016 
GA / 19.09.2016 
PA / 19.09.2016 
Fi / 21.09.2016 
LA / 23.09.2016 

1 "Die Verwaltung wird beauftragt, den 
Bedarf für den LVR für Berufe im Sozi-
al- und Gesundheitswesen zu prüfen 
und daran angeknüpft Lösungsvor-
schläge zur Bedarfsdeckung vorzule-
gen."   

30.06.2017 Mit der Vorlage Nr. 14/1914 hat die Verwaltung 
dargelegt, dass sich die Verbandskompetenz des 
LVR zur Trägerschaft einer Fachhochschule der-
zeit nicht aus § 5 LVerbO ergibt. Die Errichtung 
einer LVR-Fachhochschule 
bedarf daher als neue Aufgabe im Sinne des § 5 
Abs. 5 LVerbO einer gesonderten gesetzlichen 
Regelung durch das Land NRW. 
 

 

14/126 
FDP 

Lebensdauerkosten bei 
Bauten berücksichtigen 

HPH / 02.09.2016 
JHR / 05.09.2016 
Bau- und VA / 
07.09.2016 
KA 3 / 12.09.2016 
KA 2 / 13.09.2016 
KA 4 / 14.09.2016 
KA 1 / 15.09.2016 
GA / 19.09.2016 
PA / 19.09.2016 
Fi / 21.09.2016 
Proj.Ko Bauvorh. 
Ottopl. / 
22.09.2016 
LA / 23.09.2016 

3 "Im Frühjahr 2017 soll eine gemein-
same Sondersitzung des Bau- und 
Vergabeausschusses und des Umwelt-
ausschusses zu den Themen "Lebens-
dauerkosten"  und "Ressourcensparen-
des Planen und Bauen" durchgeführt 
werden." 

31.03.2017 Am 07.02.2017 hat die gemeinsame Sondersit-
zung des Bau- und Vergabeausschusses und des 
Umweltausschusses zu den Themen "Lebensdau-
erkosten" und "Ressourcensparendes Planen und 
Bauen" stattgefunden. 
 

 

13/3411 LVR-Klinik Düren 
Ersatzbau Standardbet-
tenhaus, 2. Bauabschnitt 
Aufstockung um ein wei-
teres Geschoss 
hier: Vorstellung der 
Planung und der Kosten  

KA 1 / 23.01.2014 
GA / 24.01.2014 

3 Der Planung und den Kosten in Höhe 
von 5.470.680 € brutto für die Aufsto-
ckung um ein weiteres Geschoss für 
den Ersatzbau Standardbettenhaus, 2. 
Bauabschnitt, für die LVR-Klinik Düren 
wird gemäß Vorlage-Nr. 13/3411 zuge-
stimmt. Die Verwaltung wird mit der 
Durchführung beauftragt.   

31.03.2017 Der Beschluss wird mit der Maßnahme "LVR-Klinik 
Düren- Ersatzbau Standardbettenhaus, 2. Bauab-
schnitt" gemäß Vorlage-Nr. 13/3054 ausgeführt. 
Beschlussausführung siehe 13/3054. 
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12/3359/1 Rheinische Kliniken Lan-
genfeld, Errichtung einer 
Tagesklinik in Leverkusen 
hier: Vorstellung der 
Planung und Kosten 

KA 2 / 23.09.2008 
GA / 26.09.2008 

854 Der Planung und den Kosten in Höhe 
von 995.316,00 € für die Herrichtung 
der Tagesklinik in Leverkusen für die 
Rheinischen Kliniken Langenfeld wird 
gemäß Vorlage Nr. 12/3359/1 zuge-
stimmt. Die Rheinischen Kliniken Lan-
genfeld werden mit der Durchführung 
der Maßnahme beauftragt.  

31.12.2017 Die Tagesklinik soll zeitgleich mit einer stationä-
ren Einheit realisiert werden. Das entsprechende 
regionale Planungsverfahren wurde mit positivem 
Ergebnis abgeschlossen. Die Klinik steht in Ver-
handlungen mit dem Städtischen Klinikum Lever-
kusen zur Umsetzung/Finanzierung. Als Baube-
ginn ist Sommer 2017 avisiert. 
Die Vorlage Nr. 12/3359/1 wurde durch die Vor-
lage Nr. 14/1720, die den aktualisierten Stand 
enthält und in der Sitzung am 17. Januar 2017 
zur Kenntnis gegeben wird, abgelöst. 
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